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Vorbemerkungen
Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung inklusive Definitionen sind in den 
bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt.
Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht:
Investitionen für den Umweltschutz

URL:
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/investitionen-umweltschutz-2022.pdf?__blob=publicationFile
Stand: 27.06.2024

Zusätzliche Erläuterungen

Statistikerläuterungen und Rechtsgrundlagen finden Sie unter: 
https://www.statistik.sachsen.de/html/umweltschutzausgaben-umweltschutzinvestitionen.html

Definitionen finden Sie unter:
https://www.statistik.sachsen.de/html/glossar-umwelt.html

Erhebungsbögen
Mustererhebungsbögen (einschließlich Hilfsschema) zu den aktuell laufenden Erhebungen stehen in unserem Internatangebot als 
PDF-Dateien zum Download bereit. Über folgenden Link gelangen Sie zu diesen:
https://www.statistik.sachsen.de/html/Erhebungsboegen.html

Mustererhebungsbögen zum Berichtsstand dieses Statistischen Berichts sowie zu früheren Erhebungszeiträumen stellen wir Ihnen 
auf Anfrage gern bereit. Kontaktieren Sie dafür bitte unseren Auskunftsdienst unter folgender E-Mail-Adresse:
info@statistik.sachsen.de

Methodische Hinweise
Die Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz liefert Informationen über den Umfang, die Struktur und die Entwicklung der 
Investitionstätigkeit für den Umweltschutz. Ihre Ergebnisse dienen als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für die 
Umweltpolitik und bilden die Basis zur Erfüllung EU-rechtlicher Berichtspflichten. Einbezogen wurden rechtliche Einheiten und 
Niederlassungen des Produzierenden Gewerbes (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, 
Energieversorgung, Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen) mit 
Investitionen für den Umweltschutz. Das Baugewerbe wurde nicht befragt. Der Berichtskreis zur Erhebung über Investitionen für 
den Umweltschutz bildet eine Teilmenge aus dem Kreis der Berichtspflichtigen der Allgemeinen Investitionserhebung. Dargestelt 
sind Aggregate der Niederlassungen, die Investitionen für den Umweltschutz tätigten. Dies ist insbesondere bei der Interpretation 
berechneter Durchschnitte zu berücksichtigen. Angaben zu Beschäftigten, Umsätzen und Gesamtinvestitionen wurden aus den 
Jahres- und Investitionserhebungen im Produzierenden Gewerbe bzw. der Energieversorgung, Wasserversorgung; Abwasser- und 
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen übernommen. 
Die Angaben über Umweltinvestitionen in den Wirtschaftsabteilungen 37 bis 39 sind für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 aus der 
Allgemeinen Investitionserhebung abgeleitete Ergebnisse. 
Bei Werteangaben von 0,0 in Mio. Euro ist der Wert größer als Null und kleiner als 50.000 Euro.
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1. Investitionen und Umweltschutzinvestitionen in Niederlassungen des Produzierenden Gewerbes nach Wirtschaftszweigen 2022

WZ 
2008

Wirtschaftszweig
Umweltschutzinvestitionen

in Mio. EUR
Investitionen1) 

in Mio. EUR

Anteil der 
Umweltschutzinvestitionen 

an den Investitionen1)

in Prozent

05 Kohlenbergbau . . 13,1
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau . . 26,1
B Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau 6,8 43,4 15,7
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 11,4 96,6 11,8
11 Getränkeherstellung 0,8 10,7 7,4
12 Tabakverarbeitung . . 6,7
13 Herstellung von Textilien 3,0 22,6 13,3
14 Herstellung von Bekleidung . . 26,8
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen . . 7,5
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und 

Korkwaren (ohne Möbel) 11,7 90,5 13,0
17 Herstellung von Papier, Pappe u. Waren daraus 40,1 99,0 40,5
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; 

Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und 
Datenträgern 1,5 21,2 7,1

20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 20,1 403,0 5,0
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 1,8 18,1 9,9
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 14,4 112,3 12,9
23 Herstellung von Glas u. Glaswaren, Keramik, 

Verarbeitung von Steinen und Erden 5,7 42,4 13,5
24 Metallerzeugung und -bearbeitung 27,0 121,6 22,2
25 Herstellung von Metallerzeugnissen 14,0 133,3 10,5
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen 23,3 1.170,9 2,0
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 3,7 56,0 6,7
28 Maschinenbau 7,1 76,8 9,2
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 54,3 807,9 6,7
30 Sonstiger Fahrzeugbau 0,2 4,8 5,2
31 Herstellung von Möbeln 1,2 11,6 10,6
32 Herstellung von sonstigen Waren 1,4 21,8 6,6
33 Reparatur und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen 1,7 11,5 14,8
C Verarbeitendes Gewerbe 246,1 3.350,1 7,3
35 Energieversorgung 198,8 710,6 28,0
D Energieversorgung 198,8 710,6 28,0
36 Wasserversorgung 66,1 169,2 39,1
37 Abwasserentsorgung 145,4 149,4 97,3
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von 

Abfällen; Rückgewinnung 101,1 109,9 92,0
39 Beseitigung von Umweltverschmutzung  und 

sonstige Entsorgung 11,1 13,1 84,8
E Wasserversorgung; Abwasser- und 

Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen 323,7 441,6 73,3

B-E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 775,4 4.545,6 17,1
_____
1) In Niederlassungen mit Umweltschutzinvestitionen.
Zeichenerklärung
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2. Investitionen für den Umweltschutz in Umweltbereiche durch Niederlassungen des Produzierenden Gewerbes nach Wirtschaftszweigen 2022
in Mio. EUR

WZ 2008
Wirtschaftszweig

Hauptgruppe
Abfallwirtschaft Abwasserwirtschaft

Lärm- und 
Erschütterungsschutz

Luftreinhaltung 
durch 

Elektromobilität

Luftreinhaltung 
ohne 

Elektromobilität

Luftreinhaltung
insgesamt

Arten- und 
Landschaftsschutz

Schutz und Sanierung 
von Boden, 
Grund- und 

Oberflächenwasser

Klimaschutz
Umweltschutz-
investitionen 
insgesamt

Umweltschutz-
investitionen 
in additive 

Maßnahmen 

Umweltschutz-
investitionen 
in integrierte 
Maßnahmen 

05 Kohlenbergbau - . . - . . . - . . . .
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau . . . . . . . . . . . .
B Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau . . . . . 0,5 . . 2,2 6,8 3,7 3,1

10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 0,1 2,3 . 0,3 . . - - 8,2 11,4 0,7 10,7
11 Getränkeherstellung . . . . . 0,3 - - . 0,8 . .
12 Tabakverarbeitung - - - . - . - - . . - .
13 Herstellung von Textilien . 0,4 - . . 0,2 . . 2,3 3,0 0,5 2,6
14 Herstellung von Bekleidung - . - - - - - - . 0,2 0,0 0,2
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen - - . - - - - . . . . .
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und 

Korkwaren (ohne Möbel) . - - . . 0,4 - . 11,2 11,7 . .
17 Herstellung von Papier, Pappe u. Waren daraus 3,1 8,7 . 0,3 0,2 0,5 . . 27,7 40,1 10,2 29,9
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; 

Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und . - - . . 0,2 . . 1,2 1,5 . .
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 5,9 3,0 . 0,1 2,9 3,0 . 1,5 6,6 20,1 7,2 12,9
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen . . . - - - - - 0,9 1,8 . .
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 2,7 0,5 . 0,2 0,5 0,7 - . 10,1 14,4 1,4 13,1
23 Herstellung von Glas u. Glaswaren, Keramik, 

Verarbeitung von Steinen und Erden . 0,6 . 0,4 0,9 1,3 . 0,0 3,5 5,7 0,7 5,0
24 Metallerzeugung und -bearbeitung 7,8 0,7 . . . 9,7 - . 7,3 27,0 14,6 12,4
25 Herstellung von Metallerzeugnissen . 0,4 . 1,1 0,7 1,8 0,0 0,1 11,3 14,0 1,0 13,1
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen . 4,0 . 0,7 9,1 9,8 . - 7,0 23,3 15,2 8,1
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 0,1 0,1 . 0,4 0,3 0,7 - . 2,4 3,7 0,7 3,0
28 Maschinenbau 0,3 0,1 . 1,1 0,3 1,4 . 0,1 5,0 7,1 0,5 6,6
29 Kraftwagenteilen 0,8 0,1 . . . 35,8 . . 3,0 54,3 0,8 53,5
30 Sonstiger Fahrzeugbau . . . . . 0,1 - - 0,1 0,2 . .
31 Herstellung von Möbeln . . - . . 0,3 - - 0,9 1,2 . .
32 Herstellung von sonstigen Waren . - - 0,2 0,3 0,4 . . 0,8 1,4 0,3 1,2
33 Reparatur und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen - - - 0,6 0,0 0,7 - . . 1,7 . .
C Verarbeitendes Gewerbe . 21,4 2,8 10,0 57,9 67,9 . 17,0 112,1 246,1 54,8 191,3

35 Energieversorgung - . . 3,3 6,2 9,5 . . 176,5 198,8 13,1 185,6
D Energieversorgung - . . 3,3 6,2 9,5 . . 176,5 198,8 13,1 185,6

36 Wasserversorgung . 61,7 - 0,2 . . . 3,4 . 66,1 64,9 1,3
37 Abwasserentsorgung - 140,6 - . . . - . . 145,4 116,7 28,7
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von 

Abfällen; Rückgewinnung 97,8 - . 0,6 0,1 0,7 . . 1,6 101,1 86,5 14,6
39 Beseitigung von Umweltverschmutzung  und 

sonstige Entsorgung . - - - - - - . - 11,1 11,1 -
E Wasserversorgung; Abwasser- und 

Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen 108,8 202,3 . . . 2,2 . 4,6 5,6 323,7 279,2 44,5

B-E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 133,6 233,0 3,3 14,3 65,8 80,1 3,7 25,3 296,4 775,4 350,9 424,5

_____
Zeichenerklärung
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3. Investitionen in Maßnahmen für den Klimaschutz in Niederlassungen des Produzierenden Gewerbes nach Wirtschaftszweigen 2022
in Mio. EUR

WZ 2008 Wirtschaftszweig

Vermeidung und 
Verminderung der 

Emission von Kyoto-
Treibhausgasen 

Nutzung erneuerbarer 
Energien 

Energieeffizienzsteigerung 
und Energieeinsparung 

Umweltschutzinvestitionen 
in Maßnahmen für den 
Klimaschutz insgesamt 

05 Kohlenbergbau - . - .
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau . . . .
B Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau . 1,3 . 2,2

10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 1,1 3,1 4,0 8,2
11 Getränkeherstellung . - . .
12 Tabakverarbeitung - . . .
13 Herstellung von Textilien . 1,3 . 2,3
14 Herstellung von Bekleidung . . . .
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen - . . .
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und 

Korkwaren (ohne Möbel) . . . 11,2
17 Herstellung von Papier, Pappe u. Waren daraus . . . 27,7
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; 

Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und 
Datenträgern - . . 1,2

20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen . . 5,1 6,6
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen . . 0,5 0,9
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 0,4 2,0 7,7 10,1
23 Herstellung von Glas u. Glaswaren, Keramik, 

Verarbeitung von Steinen und Erden  0,3 2,0 1,2 3,5
24 Metallerzeugung und -bearbeitung . . 6,0 7,3
25 Herstellung von Metallerzeugnissen . . 7,1 11,3
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen 2,6 1,7 2,7 7,0
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 0,5 1,1 0,7 2,4
28 Maschinenbau . 3,7 . 5,0
29 Kraftwagenteilen . . 2,3 3,0
30 Sonstiger Fahrzeugbau - . . 0,1
31 Herstellung von Möbeln - . . 0,9
32 Herstellung von sonstigen Waren . 0,5 . 0,8
33 Reparatur und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen . 0,9 0,0 .
C Verarbeitendes Gewerbe 6,8 33,1 72,2 112,1

35 Energieversorgung 0,8 21,4 154,3 176,5
D Energieversorgung 0,8 21,4 154,3 176,5

36 Wasserversorgung - - . .
37 Abwasserentsorgung - 0,4 . .
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WZ 2008 Wirtschaftszweig

Vermeidung und 
Verminderung der 

Emission von Kyoto-
Treibhausgasen 

Nutzung erneuerbarer 
Energien 

Energieeffizienzsteigerung 
und Energieeinsparung 

Umweltschutzinvestitionen 
in Maßnahmen für den 
Klimaschutz insgesamt 

38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von 
Abfällen; Rückgewinnung . 1,0 . 1,6

39 Beseitigung von Umweltverschmutzung  und 
sonstige Entsorgung - - - -

E Wasserversorgung; Abwasser- und 
Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen . 1,3 . 5,6

B-E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 8,2 57,1 231,0 296,4
_____

Zeichenerklärung
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4. Umweltschutzinvestitionen des Produzierenden Gewerbes in Umweltbereiche nach Kreisfreien Städten und Landkreisen 2022
in Mio. EUR

KrS
Kreisfreie Stadt

Landkreis
Land

Abfallwirtschaft Abwasserwirtschaft
Lärm- und 

Erschütterungsschutz
Luftreinhaltung durch 

Elektromobilität 
Luftreinhaltung ohne 

Elektromobilität 
Luftreinhaltung

Arten- und 
Landschaftsschutz

Schutz und Sanierung von 
Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser

Klimaschutz Umweltschutzinvestitionen

14511 Chemnitz, Stadt 14,9 28,4 - 1,5 . . - . 83,0 128,2
14521 Erzgebirgskreis 7,5 17,2 . 1,3 0,7 2,0 . 0,3 11,8 38,9
14522 Mittelsachsen 10,0 32,3 . 1,0 3,4 4,3 . . 11,0 61,4
14523 Vogtlandkreis 9,2 9,3 0,5 . 0,3 . . 0,6 7,0 27,0
14524 Zwickau 7,8 17,0 . 2,0 2,0 4,0 . 0,5 4,4 33,8
14612 Dresden, Stadt 14,1 22,9 . 2,5 10,4 12,9 . 1,8 47,4 99,4
14625 Bautzen 9,8 12,6 . 0,4 1,0 1,4 . 0,3 11,6 36,2
14626 Görlitz 4,3 8,6 . 0,4 5,1 5,5 . . 14,3 36,0
14627 Meißen 2,8 . . . . 9,3 0,0 . 8,7 25,1
14628 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 6,6 10,2 . 0,5 0,6 1,1 - . 8,1 26,1
14713 Leipzig, Stadt 9,4 . . . . 34,0 0,0 . 48,5 150,7
14729 Leipzig 28,6 11,4 . 0,5 1,3 1,8 - . 6,4 48,7
14730 Nordsachsen 8,7 19,1 . 0,5 1,1 1,6 . 0,3 34,1 63,9

14 Sachsen 133,6 233,0 3,3 14,3 65,8 80,1 3,7 25,3 296,4 775,4

_____
Zeichenerklärung
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5. Niederlassungen, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden sowie im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftszweigen 2022

WZ 
2008

Wirtschaftszweig
Niederlassungen mit 

Umweltschutzinvestitionen
Niederlassungen

 insgesamt

Beschäftigte in 
Niederlassungen mit 

Umweltschutzinvestitionen

Beschäftigte 
insgesamt

Umsatz in Niederlassungen 
mit 

Umweltschutzinvestitionen
in Mio. EUR

Umsatz insgesamt
in Mio. EUR

Umweltschutzinvestitionen
in Mio. EUR

Investitionen 
insgesamt

in Mio. EUR

Anteil der 
Umweltschutzinvestitionen 

am Umsatz1)

in Prozent

Umweltschutzinvestitionen 

je Beschäftigten1)

in EUR

05 Kohlenbergbau 2 2 . . . . . . . .
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau 14 59 . . . . . . . .
B Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau 16 61 2.180 3.077 805,9 960,5 6,8 64,1 0,84   3.119,3

10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 54 316 6.807 19.292 3.775,9 6.790,7 11,4 151,9 0,30   1.600,0
11 Getränkeherstellung 7 25 897 1.902 575,3 864,8 0,8 37,7 0,14   885,7
12 Tabakverarbeitung 1 1 . . . . . . . .
13 Herstellung von Textilien 25 99 2.976 7.150 447,6 985,4 3,0 39,2 0,68   954,4
14 Herstellung von Bekleidung 3 18 . . 21,1 . 0,2 . 1,03   749,9
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 2 8 . . . . . . . .
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und 

Korkwaren (ohne Möbel) 13 76 2.011 5.319 617,0 1.395,6 11,7 101,5 1,90   5.699,6
17 Herstellung von Papier, Pappe u. Waren daraus 26 60 3.798 6.841 1.128,8 1.896,6 40,1 130,5 3,55   10.387,1
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; 

Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und 12 56 1.754 5.174 323,3 696,3 1,5 29,5 0,47   833,6
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 26 70 6.256 8.288 3.905,4 4.769,7 20,1 429,8 0,51   3.216,9
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 7 27 1.847 3.857 454,7 1.048,5 1,8 35,5 0,40   974,0
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 49 162 5.847 13.469 1.267,4 2.610,4 14,4 153,4 1,14   2.382,0
23 Herstellung von Glas u. Glaswaren, Keramik, 

Verarbeitung von Steinen und Erden 41 209 3.757 10.747 1.257,6 2.569,0 5,7 80,3 0,45   1.510,0
24 Metallerzeugung und -bearbeitung 28 59 6.858 10.251 4.036,4 4.919,3 27,0 148,3 0,67   3.902,0
25 Herstellung von Metallerzeugnissen 130 559 13.236 37.737 2.613,2 6.554,3 14,0 249,0 0,54   1.023,0
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen 41 130 13.916 21.330 4.588,5 6.003,2 23,3 1.233,4 0,51   1.649,0
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 34 148 6.953 17.995 3.233,5 5.687,7 3,7 94,3 0,11   521,0
28 Maschinenbau 73 343 12.359 37.872 3.050,3 8.342,2 7,1 198,7 0,23   509,0
29 Kraftwagenteilen 36 116 32.873 40.484 17.740,3 21.020,6 54,3 853,9 0,31   1.638,0
30 Sonstiger Fahrzeugbau 4 22 1.551 6.280 462,0 1.952,4 0,2 21,7 0,05   160,0
31 Herstellung von Möbeln 11 59 1.134 4.447 215,6 707,8 1,2 23,7 0,57   1.048,0
32 Herstellung von sonstigen Waren 18 125 2.053 7.446 228,1 832,0 1,4 40,6 0,61   643,0
33 Reparatur und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen 22 189 1.514 10.332 273,0 1.836,4 1,7 37,0 0,62   1.041,0
C Verarbeitendes Gewerbe 663 2.877 131.291 280.027 50.909,6 82.316,4 246,1 4.109,5 0,48   1.874,5

B+C Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe 679 2.938 133.471 283.104 51.715,5 83.276,9 252,9 4.173,6 0,49   1.839,0

_____
1) In Niederlassungen mit Umweltschutzinvestitionen.
Zeichenerklärung
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Abb. 1  Anteil der Umweltschutzinvestitionen an den Gesamtinvestitionen der Niederlassungen mit Investitionen
für den Umweltschutz 2020 bis 2022 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
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1) Die Angaben über Umweltinvestitionen in den Wirtschaftsabteilungen 37 bis 39 sind für das Berichtsjahr 2020 aus der 
Allgemeinen Investitionserhebung abgeleitete Ergebnisse.
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Abb. 2  Investitionen für den Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe 2022 nach Umweltbereichen
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Abb. 3  Investitionen für den Umweltschutz in Niederlassungen des Produzierenden Gewerbes 2018 bis 2022
nach Wirtschaftszweigen 
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1) Die Angaben über Umweltinvestitionen in den Wirtschaftsabteilungen 37 bis 39 sind für das Berichtsjahr 2020 aus der 
Allgemeinen Investitionserhebung abgeleitete Ergebnisse.
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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 5 
• Grundgesamtheit: Die Grundgesamtheit der Statistik der Investitionen für den Umweltschutz 
erfasst Unternehmen und Betriebe des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe), die nach 
§ 2, § 3 Buchstabe A Ziffer II, § 6 Buchstabe B sowie § 6a Buchstabe B des Gesetzes über die 
Statistik im Produzierenden Gewerbe angehören. 
• Räumliche Abdeckung: Unternehmensergebnisse für Bund und Bundesländer, 
Betriebsergebnisse auf Bundesländerebene und nach Regierungsbezirken und Kreisen. 
• Berichtszeitraum/- zeitpunkt: Kalenderjahr, erstmals 1975 
• Periodizität: jährlich 
• Rechtsgrundlage: § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Umweltstatistikgesetz (UStatG) in 
Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) und 
mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Erhoben werden die Angaben nach § 2, § 3 Buchstabe 
A Ziffer II, § 6 Buchstabe B sowie § 6a Buchstabe B ProdGewStatG. 
• Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben 
übermittelt werden. 
• Qualitätsmanagement: Es existieren zahlreiche Maßnahmen der Qualitätssicherung. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 7 
• Inhalt der Statistik: Erhoben werden jährlich Investitionen in Sachanlagen, Wert der erstmals 
gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen und Investitionen in immaterielle 
Vermögensgegenstände die ausschließlich oder überwiegend dem Schutz der Umwelt dienen. 
• Nutzerbedarf: Bundesministerien, insbesondere das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sowie das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), das Statistikamt der Europäischen Union (Eurostat), Wirtschaftsverbände, Medien, 
Interessenvertreter des Umweltschutzes, Hochschulen und Forschungsinstitute, der Bereich der 
Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) des Bundes und der Länder. 
• Nutzerkonsultation: In regelmäßigen Fachtagungen und Treffen werden die Anforderungen an 
die statistische Erhebung überprüft und gegebenenfalls erweitert. Gewünschte Veränderungen 
im bestehenden Erhebungsmodus lassen sich auf nationaler Ebene mittels 
Gesetzesänderungen umsetzen. 

3 Methodik Seite 10 
• Konzept der Datengewinnung: Dezentrale Befragung durch die statistischen Ämter der Länder 
auf der Grundlage der Berichtskreise nach § 2, § 3 Buchstabe A Ziffer II, § 6 Buchstabe B sowie 
§ 6a Buchstabe B des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden Gewerbe. 
• Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung: Die Auskunftserteilung erfolgt mit Hilfe 
des Online-Verfahren „IDEV“ (Internet Datenerhebung im Verbund) für Unternehmen und 
Betriebe, Weiterleitung der Länderergebnisse an das Statistische Bundesamt. 
• Datenaufbereitung: Ergebnisdarstellung auf Unternehmensebene durch das Statistische 
Bundesamt, Ergebnisdarstellung auf Betriebsebene für regionale Darstellungen und 
Veröffentlichungen durch die Statistischen Ämter der Länder. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 11 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: Grundsätzlich sind die Ergebnisse dieser 
Jahreserhebung als präzise einzustufen. 
• Nicht-Stichprobenbedingte Fehler: Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Meldung der 
Investitionen in den integrierten Umweltschutz; Antwortausfälle durch zu späten oder 
unterlassenen Rückmeldungen von Unternehmen und Betrieben; Falschangaben 
• Revisionen: Bei der Erhebung der Investitionserhebung werden keine vorläufigen Ergebnisse 
veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig. 

https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung?inst=
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5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 11 
• Aktualität: Die Bundesergebnisse der Jahreserhebung werden in der Regel 18 Monate nach 
Ende des Berichtszeitraums vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. 

6 Vergleichbarkeit Seite 12 
• Räumliche und zeitliche Vergleichbarkeit: Die Erhebungsmethoden und -abläufe der Statistik 
zu den Investitionen für den Umweltschutz sind in allen Bundesländern und für das gesamte 
Bundesgebiet einheitlich, und damit räumlich vergleichbar. Die einzelnen Merkmale können 
von Jahr zu Jahr miteinander verglichen und die zwischenzeitlichen relativen Veränderungen 
durch Aktualisierung der Berichtskreise und der Klassifikationen mit ausreichender Sicherheit 
festgestellt werden. Der Berichtskreis unterliegt durch Zu- und Abgänge jedoch einer gewissen 
Dynamik und führt zu einer Einschränkung der zeitlichen Vergleichbarkeit. 

7 Kohärenz Seite 13 
• Satistikübergreifende Kohärenz: Erhebung der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz 
(§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStatG); Erhebung der Güter und Leistungen für den 
Umweltschutz (§ 12 Absatz 1 UStatG); Allgemeine Investitionserhebung im Produzierenden 
Gewerbe (§ 2, § 3 Buchstabe A Ziffer II, § 6 Buchstabe B sowie § 6a Buchstabe B ProdGewStatG) 
• Statistikinterne Kohärenz: Allgemeine Investitionserhebung (AIV) 
• Input für andere Statistiken: Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 13 
• Verbreitungswege: Die jährlichen Ergebnisse der Erhebung der Investitionen für den 
Umweltschutz werden ab dem Berichtsjahr 2022 ausschließlich in der Datenbank GENESIS-
Online im Themenbereich „ 32511“ bereitgestellt. Im Internet unter www.destatis.de > Themen 
> Gesellschaft und Umwelt > Umwelt > Umweltökonomie werden aktuelle Ergebnisse und Daten 
mit Tabellen und Grafiken zur Verfügung gestellt. Bezugsadresse: www.destatis.de 
• Kontaktinformation: Statistisches Bundesamt - Zweigstelle Bonn, www.destatis.de/kontakt 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 14 
• keine sonstigen fachstatistischen Hinweise 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=32511#abreadcrumb
http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/kontakt
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die jährliche Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz liefert Ergebnisse und Informationen über die 
Struktur, den Umfang und die Entwicklung der Investitionstätigkeit. Für die gesetzgebenden Körperschaften und 
Regierungen des Bundes und der Länder sowie für die Behörden der EU sind die Ergebnisse eine unentbehrliche 
Entscheidungshilfe, z. B. auf den Gebieten der Wirtschafts-, Umwelt- und Regionalpolitik. 

Zum Berichtskreis dieser Statistik gehören nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, die 
Unternehmen und Betriebe der folgenden Abschnitte des Produzierenden Gewerbes: B "Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden", C "Verarbeitendes Gewerbe", D "Energieversorgung" und E "Wasserver- und -entsorgung; 
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen". Basis für die Befragung der Unternehmen und 
der Betriebe zu den Investitionen für den Umweltschutz sind die Berichtskreise der Statistiken der Allgemeinen 
Investitionen (AIV). 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Unternehmen und Betriebe des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe). 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Ergebnisse für Deutschland. Länderergebnisse bzw. regional tiefer 
gegliederte Daten werden von den Statistischen Ämtern der Länder veröffentlicht. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Der Berichtszeitraum war das Kalenderjahr 2022. Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, so ist 
das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, dass im Berichtsjahr endet. In das Geschäftsjahr sind höchstens 12 Monate 
einzubeziehen. 

1.5 Periodizität 
Die Erhebung wird seit 1975 jährlich durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Die Rechtsgrundlage ist das Umweltstatistikgesetz (UStatG) in Verbindung mit dem BStatG. Erhoben werden die 
Angaben zu § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 U Stat G in der Untergliederung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 UStatG. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2 
Nummer 9 Buchstabe a UStatG sind die Inhaberinnen/Inhaber oder Leitungen der genannten Unternehmen und 
Betriebe auskunftspflichtig. 

Nach §11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem 
Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung 
gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der 
Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen. 

Nach §14 Absatz 4 UStatG besteht für Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen, deren Inhaberinnen/Inhaber 
oder Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In 
den beiden folgenden Kalenderjahren besteht keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 800 000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften 
können sich auf die Befreiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Beteiligten 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. 

Nach §14 Absatz 5 UStatG sind Existenzgründerinnen/Existenzgründer natürliche Personen, die eine gewerbliche 
oder freiberufliche Tätigkeit in Form einer Neugründung, einer Übernahme oder einer tätigen Beteiligung aus 
abhängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, 
haben das Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte 
zu erteilen. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur 
Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden.
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Nach §23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 

- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, 

- entgegen §15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt oder 

- entgegen §11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

Nach §15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur 
Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Die Grundlage für die Verarbeitung der von den Meldenden freiwillig gemachten Angaben (Kontaktdaten der für 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person) ist die Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-
Grundverordnung (D S-G V O). 

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung der freiwillig 
bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich 
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunftgebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben 
übermittelt werden. 

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

- öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit der Durchführung einer 
Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche 
Bundesbank, das Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]), 

- Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. ITZBund als Dienstleister des Statistischen 
Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 

Nach § 16 Absatz 1 UStatG dürfen an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die 
Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Nach § 16 Absatz 5 UStatG übermitteln die statistischen Ämter der Länder dem Statistischen Bundesamt die von 
ihnen erhobenen Einzelangaben für Zusatzaufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung von über- und 
zwischenstaatlichen Aufgaben. 

Nach § 16 Absatz 6 UStatG übermitteln das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder dem 
Umweltbundesamt für eigene statistische Auswertungen insbesondere zur Erfüllung europa- und völkerrechtlicher 
Pflichten der Bundesrepublik Deutschland, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, unentgeltlich Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Die Tabellen dürfen nur 
von den für diese Aufgabe zuständigen Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt 
und nicht an andere Stellen weitergegeben werden. Die Organisationseinheiten nach Satz 2 müssen von den mit 
Vollzugsaufgaben befassten Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch und 
personell getrennt sein. 

Nach §16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werden können ( faktisch anonymisierte Einzelangaben ), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der 
Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift ( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten. 
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1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Unternehmen zugerechnet werden könnten (primäre 
Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Unternehmen enthalten 
(Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen das Ergebnis entweder von einem oder von zwei Unternehmen 
maßgeblich bestimmen, dass diese beiden Unternehmen mithilfe des Ergebnisses die Angabe des jeweils anderen 
sehr genau abschätzen können. Die zu sperrenden Tabellenfelder werden nach der p%-Regel festgelegt. Die p% 
besagt, dass Angaben gesperrt werden bei denen die Differenz zwischen dem Tabellenwert und dem zweitgrößten 
Einzelwert den größten Einzelwert um weniger als p% übersteigt. Die Ergebnisse der geheim gehaltenen 
Unternehmen sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu 
verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung). 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität der 
Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. Die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung in der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz werden von einer Arbeitsgruppe 
bestehend aus den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder vorbereitet, zwischen den Statistischen Ämter 
der Länder auf regelmäßigen jährlich stattfindenden Referentenbesprechungen abgestimmt und durch den Einsatz 
gemeinsamer Aufbereitungsprogramme unterstützt. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei 
Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen 
standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur 
Datenqualität zusammengetragen sind. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Grundsätzlich sind die Ergebnisse dieser Jahreserhebung als präzise einzustufen. Geringfügige Fehlerquellen 
können sich durch die Art der Fragestellung sowie dem Aufbau des Fragebogens ergeben. Diese können sich in 
falschen Aussagen infolge von Fehlinterpretationen der Erläuterungen widerspiegeln. Möglichen Fehlerquellen 
wird in der Phase der Aufbereitung durch gründliche Sichtkontrollen, verbunden mit einer sorgfältigen 
Datenerfassung sowie maschineller Plausibilitätsprüfung, entgegengewirkt. Durch ihre Konzeption als 
Vollerhebung sind die Ergebnisse als präzise einzustufen. Die Ergebnisse der Erhebung sind aufgrund einer 
geringen Antwortausfallrate als zuverlässig einzustufen. Die Zuverlässigkeit der Erhebung der Investitionen in den 
Umweltschutz wird zusätzlich durch die Einbindung von Fremdmaterial aus der Allgemeinen Investitionserhebung 
im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) in Form von Plausibilitätsprüfungen sichergestellt. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Zum Erhebungsprogramm dieser Jahreserhebung gehören die Erfassung der Investitionen in Sachanlagen und des 
Wertes der erstmalig gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen sowie die Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte (z. B. erworbene Software, Konzessionen, Patente u. Ä.), die ausschließlich oder überwiegend dem 
Umweltschutz dienen. Die Angaben werden unterteilt nach den sieben Umweltbereichen: Abfallwirtschaft, 
Abwasserwirtschaft, Lärm- und Erschütterungsschutz, Luftreinhaltung, Arten- und Landschaftsschutz, Schutz und 
Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Klimaschutz. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Die Ergebnisse der Erhebungd er Investitionen für den Umweltschutz werden nach der 
Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008 auf der Fünfstellerebene (Klasse) erhoben und auf der Zweistellerebene 
(Klasse) aufbereitet. Mit der Einführung der WZ 2008 wird die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. EG Nr. L 393, S. 1) zur Einführung der Statistischen 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev.2) umgesetzt. 

Das Kodierungssystem der WZ 2008 unterscheidet zwischen Abschnitten (Buchstaben A-U), Abteilungen 
(Zweisteller), Gruppen (Dreisteller), Klassen (Viersteller) und Unterklassen (Fünfsteller). 

Der Wirtschaftsbereich "Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden" erstreckt 
sich über die Abschnitte B und C sowie - in der numerischen Gliederung - über die Abteilungen 05 bis 33 der WZ 
2008. 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2008.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:393:0001:0039:DE:PDF
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Der Wirtschaftsbereich "Energieversorgung" bezieht sich auf den Abschnitt D - in der nummerischen Gliederung - 
auf die Abteilung 35 der WZ 2008. 

Der Wirtschaftsbereich "Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen" bezieht sich auf den Abschnitt E - in der nummerischen Gliederung - über die 
Abteilungen 36 bis 39 der WZ 2008. 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Es werden Unternehmen und Betriebe deutschlandweit im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) erhoben. 
Hierunter fallen, gemäß § 1 des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. 
Februar 2021 (BGBI. I S. 266) geändert worden ist, die Wirtschaftsbereiche Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorgung sowie Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 
und Beseitigung von Umweltverschmutzungen. 

Sachanlagen für den Umweltschutz sind Anlagen bzw. Maßnahmen, deren Zweck der Schutz der Umwelt vor 
schädlichen Einflüssen ist. Es werden nur produktionsbezogene Sachanlagen angegeben, die Emissionen 
(potenziell) bei Produktionstätigkeit begrenzen oder vermeiden. 

Zu den Investitionen für den Umweltschutz gehören alle getätigten Investitionen in Sachanlagen, die der 
Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die Umwelt dienen oder eine schonendere Nutzung 
der Ressourcen ermöglichen. Als Investitionen in Sachanlagen für den Umweltschutz gelten im Geschäftsjahr 
aktivierte Bruttozugänge, ohne die als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer, an erworbenen und selbst erstellten 
Sachanlagen des Anlagevermögens oder Teilen davon, die vollständig oder teilweise dem Umweltschutz dienen 
(Grundstücke ohne eigene Bauten, bebaute Grundstücke, Bauten, technische Anlagen und Maschinen sowie andere 
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Hierzu zählen außerdem noch im Bau befindliche 
Umweltschutzanlagen, sofern in der Bilanz aktiviert sowie neu beschaffte Leasinggüter, die beim Leasingnehmer 
zu aktivieren sind. 

Bei den erstmalig gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen für den Umweltschutz wird der Wert dieser 
Sachanlagen ohne die als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer der im Geschäftsjahr über mittel- oder langfristige 
Miet- bzw. Pachtverträge angegeben, soweit sie nicht beim Leasingnehmer aktiviert sind. 

Zu den geleasten oder über andere Formen der Anlagenmiete bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere 
Gebäude (einschließlich Parkplätze) sowie Maschinen und maschinelle Anlagen. 

Angegeben ist hier der Wert der neuen Sachanlagen (ohne Umsatzsteuer), welche im Geschäftsjahr z. B. von 
Leasingfirmen, vom Hersteller direkt oder von Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe (z. B. 
Besitzgesellschaften) über mittel- oder langfristige Leasing-, Miet- bzw. Pachtverträge neu gemietet oder 
gepachtet wurden, soweit diese nicht beim Leasingnehmer aktiviert sind (vgl. Investitionen für den 
Umweltschutz). Hierzu zählen auch Ersatzbeschaffungen im Rahmen laufender Leasingverträge. Jahresmieten oder 
der Bestand sind nicht enthalten, sondern die Zugänge. 

Nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind hier zusätzlich die Werte der Nutzungsrechte für neu über Operating-
Leasing beschaffte Anlagegüter angegeben, unabhängig davon wo diese bilanziert wurden. Zur Abgrenzung von 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing (vgl. Investitionen für den Umweltschutz) dieser Erläuterungen. 

Einbezogen werden an dieser Stelle nur solche Sachanlagen, die dem Umweltschutz dienen. Dazu zählt auch das 
Leasing von Anlagen im Zusammenhang mit alternativer Antriebs- und Steuerungstechnik (die sogenannte 
Elektromobilität). Die Elektromobilität umfasst Kraftfahrzeuge, deren Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder 
Brennstoffzellen basiert. Als Kraftfahrzeug sind ausschließlich Pkw, Lkw und Busse zu berücksichtigen. Des 
Weiteren zählt dazu die Infrastruktur, z. B. Ladestationen für Elektround Hybridfahrzeuge sowie 
Wasserstofftankstellen. Bei Elektromobilität ist der Wert des Bruttolistenpreises (ohne Umsatzsteuer) für das 
geleaste Kraftfahrzeug bzw. für die Ladestation anzusetzen. 

Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Unternehmen ein zeitweises Nutzungsrecht (z. B. an wenigen Tagen im Monat) eingeräumt wurde, sowie 
die Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbebauten Grundstücken. 

Ein immaterieller Vermögensgegenstand ist ein nicht physischer Vermögenswert im Eigentum einer Firma, der in 
der Unternehmensbilanz erfasst werden kann. In der Regel dienen immaterielle Werte langfristig dem 
Geschäftsbetrieb und sind damit dem Anlagevermögen zuzurechnen. Für den vorliegenden Erhebungsbereich 
dienen diese Vermögensgegenstände dem Umweltschutz. 

Nach der jeweils geltenden Fassung §266 des Handelsgesetzbuches (HGB) gehören zu den immateriellen 
Vermögensgegenständen konkret erfassbare Rechte und Werte, darauf geleistete Anzahlungen und der Geschäfts- 
oder Firmenwert. 
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Hier sind die im Geschäftsjahr auf dem Anlagenkonto nach dem HGB aktivierten Bruttozugänge an   – 
Konzessionen, Patenten, Lizenzen, Warenzeichen, Umweltzertifizierungen und ähnlichen Rechten sowie an   – 
Software einschließlich Softwarelizenzen, die entgeltlich erworben wurde,  anzugeben, soweit sie länger als ein 
Jahr im Geschäftsbetrieb genutzt werden. Für den Umweltschutz zählt unter anderem Umweltsoftware, die für das 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement als digitales Steuerungsinstrument eingesetzt wird (zum Beispiel 
Software für Treibhausgas- oder Abfallmanagement). 

Die vorstehenden Positionen sind mit den Anschaffungskosten zu bewerten, wobei Investitionen in beschaffte 
Software den Kaufpreis, einschließlich Einfuhrzölle und einbehaltene Verbrauchsteuern, sowie direkt 
zurechenbare Kosten für die Vorbereitung der Software auf ihre beabsichtigte Nutzung beinhalten. 

Nicht einzubeziehen sind der Geschäfts- oder Firmenwert sowie geleistete Anzahlungen. Nach §248 Absatz 2 HGB 
sind selbstgeschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ebenfalls nicht zu melden. 

Zu den immateriellen Vermögensgegenstände für den Umweltschutz zählt unter anderem Umweltsoftware, die für 
das Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement als digitales Steuerungsinstrument eingesetzt wird (zum Beispiel 
Software für Treibhausgas- oder Abfallmanagement). 

Unterschieden wird nach additiven und integrierten Umweltschutzmaßnahmen: 

Additive ("End-of-Pipe) Umweltschutzmaßnahmen sind in der Regel separate, vom übrigen Produktionsprozess 
getrennte Anlagen. Sie können dem Produktionsprozess vor- oder nachgeschaltet sein, um entstandene 
Emissionen zu verringern. Sie lassen sich eindeutig und vollständig dem Umweltschutz zuordnen. Diese 
nachsorgenden Umweltmaßnahmen beziehen sich grundsätzlich auf bereits entstandene Emissionen und 
reduzieren oder beseitigen diese. Weiter zählen hierzu auch Kontroll- und Messsysteme zur Überwachung der 
(durch die Produktionstätigkeit) entstandenen Emissionen. 

Die Umweltbelastung wird bei integrierten Umweltschutzmaßnahmen direkt bei der Leistungserstellung z. B. im 
Produktionsprozess vermindert. Sie unterteilen sich in anlageintegrierte Maßnahmen, welche mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind und zugleich als technische Elemente der Produktionsanlage einzeln 
nachweisbar sind. Und in prozessintegrierten Maßnahmen, bei denen der gesamte Prozess einer 
Leistungserstellung im Vergleich mit einer herkömmlichen Technik zu einer Minderung der Umweltbelastung führt. 
Einzelne Komponenten zur Minderung der Umweltauswirkungen sind nicht bestimmbar. 

Die Abfallwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen zur Sammlung, Beförderung, Behandlung, 
Verwertung, Beseitigung und Vermeidung von Abfällen, einschließlich gefährlicher Abfälle und sonstigen 
Maßnahmen der Abfallwirtschaft im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). 

Die Abwasserwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen, die zur Verminderung der 
Abwassermenge bzw. Abwasserfracht (Verringerung oder Beseitigung von Feststoffen und gelösten Stoffen sowie 
zur Verringerung der Wärmemenge) bestimmt sind. Einzubeziehen sind auch Technologien für die 
Wasserkreislaufführung. Ausgenommen ist der Hochwasserschutz. Nicht einzubeziehen sind Gebühren für die 
Abwasserentsorgung. 

Dem Lärm- und Erschütterungsschutz dienen Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen, die Geräusche verringern 
oder vermeiden sowie deren Ausbreitung verhindern. Einzubeziehen sind auch Maßnahmen zum Schutz vor 
Erschütterungen. Ausgenommen ist der Lärm- und Erschütterungsschutz, der dem Arbeitsschutz dient. 

Der Luftreinhaltung dienen Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen zur Beseitigung, Verringerung oder 
Vermeidung von luftfremden Stoffen (Rauch, Ruß, (Fein-)Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe) in 
Abgas und Abluft (ohne Treibhausgase). 

Zur Luftreinhaltung zählen auch Maßnahmen der Elektromobilität. Die Elektromobilität umfasst Kraftfahrzeuge, 
deren Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen basiert. Als Kraftfahrzeug sind ausschließlich 
Pkw, Lkw und Busse zu berücksichtigen. Des Weiteren zählt dazu die Infrastruktur, z.B. Ladestationen für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen. Ausgenommen sind Produktionsanlagen im Zusammenhang 
mit Elektromobilität und Maßnahmen, die dem Arbeitsschutz dienen. 

Alle Investitionen in Elektromobilität sind nach dem Verständnis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen. 

Die Luftreinhaltung wird in den Unterkategorien „Luftreinhaltung ohne Elektromobilität“ und „Elektromobilität“ 
abgebildet. 

Der Arten- und Landschaftsschutz umfasst Maßnahmen, die auf dem Schutz und die Wiederansiedlung von Tier- 
und Pflanzenarten, den Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen und Lebensräumen sowie dem Schutz 
und die Wiederherstellung von natürlichen Landschaften abzielen. Ausgenommen sind Maßnahmen, die dem 
Landschaftsgartenbau zuzuordnen sind. 
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Den Schutz und der Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser umfassen Anlagen, Einrichtungen und 
Maßnahmen, welche darauf abzielen, das Eindringen von Schadstoffen zu verhindern, Böden und Gewässer zu 
reinigen und den Boden vor Erosion und anderweitiger physischer Degradation sowie vor Versalzung zu schützen. 
Hierzu zählen auch die Überwachung und Kontrolle der Boden- und Grundwasserverschmutzung. 

Dem Klimaschutz dienen Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der 
Emissionen von Treibhausgasen(nach Kyoto-Protokoll: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), 
teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) Schwefelhexafluorid (SF6) und 
Stickstofftrifluorid (NF3). 

Der Klimaschutz wird in den Unterkategorien „Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien“ sowie 
„Maßnahmen zum Einsparen von Energie“ oder „Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz“ abgebildet. 

Alle Investitionen in Klimaschutz sind nach dem Verständnis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen. Es 
gibt hier keine Unterscheidung in additiv und integriert, daher sind die Investitionen bei Insgesamt einzutragen. 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Ergebnisse dieser Erhebung liefern Informationen über den Umfang, die Struktur und die Entwicklung der 
Investitionstätigkeit für den Umweltschutz von Unternehmen und Betrieben im Produzierenden Gewerbe. 

Zu den Hauptnutzern dieser Erhebung zählen die Bundesministerien, insbesondere das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sowie das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das Statistikamt 
der Europäischen Union (Eurostat), Wirtschaftsverbände, Medien, Interessenvertreter des Umweltschutzes sowie 
Hochschulen und Forschungsinstitute, der Bereich der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) des Bundes 
und der Länder. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Hauptnutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung: In regelmäßigen Fachtagungen 
und Treffen werden die Anforderungen an die statistische Erhebung überprüft und gegebenenfalls erweitert. Die 
von Seiten der Ministerien, Verbänden sowie Instituten und der Wirtschaft gewünschten Veränderungen im 
bestehenden Erhebungsmodus lassen sich auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Darüber 
hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die Verbände sowie Vertreter aus 
Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in 
Grundsatzfragen berät. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Inhaltlich werden die Erhebungsmerkmale im § 11 Absatz 1 Nummer 1 UStatG in der Untergliederung nach §11 
Absatz 1 Satz 3 und 4 U Stat G festgelegt. Die Bestimmung der Berichtspflichtigen und die gesetzliche 
Auskunftsverpflichtung regelt § 14 UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach §14 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe 
a U Stat G sind die Inhaberinnen/Inhaber oder Leitungen der genannten Unternehmen und Betriebe 
auskunftspflichtig. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Der Berichtsweg ist Auskunftspflichtige/Statistische Ämter der Länder/Statistisches Bundesamt. Die Angaben 
werden von allen Auskunftspflichtigen im Rahmen eines Online-Meldeverfahrens an die Statistischen Ämter der 
Länder (dezentrale Durchführung der Erhebung) übermittelt. Die Auskunftserteilung erfolgt mit Hilfe des Online-
Verfahren " IDEV" (Internet Datenerhebung im Verbund). 

Die Gestaltung des Fragebogens erfolgt nach den Standards für die Erstellung von Erhebungsunterlagen der 
amtlichen Statistik und wird mit der Bund-LänderArbeitsgruppe "Design" abgestimmt. Der Fragebogen (Stand: 
Berichtsjahr 2013) einschließlich der Erläuterungen ist als Anlage beigefügt. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Möglichen 
Fehlerquellen, die sich z. B. in falschen Aussagen infolge von Fehlinterpretationen der Fußnoten und 
Erläuterungen durch die Berichtspflichtigen widerspiegeln können, wird in der Phase der Aufbereitung durch 
gründliche Sichtkontrollen, eine sorgfältige Datenerfassung sowie maschinelle Plausibilitätsprüfungen 
entgegengewirkt. 

Die Auskunftspflichtigen werden von den Statistischen Ämter der Länder befragt (dezentrale Durchführung der 
Erhebung). Die Statistischen Ämter der Länder führen auch die Aufbereitung der Ergebnisse einschließlich 

https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung?inst=
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Rückfragen, Schätzung und Plausibilisierung durch. Die Statistischen Ämter der Länder übersenden ihre Ergebnisse 
an das Statistische Bundesamt. Das Statistische Bundesamt stellt aus den Länderergebnissen das Bundesergebnis 
zusammen. Die Statistischen Ämter der Länder bereiten die erhobenen Daten auf Betriebsebene für regionale 
Darstellungen und Veröffentlichungen auf. 

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, entfallen Hochrechnungsverfahren. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Die Ergebnisse der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz werden nicht kalender- oder saisonbereinigt. 
Im Fokus der Veröffentlichung steht der Umfang, die Struktur und die Entwicklung der Investitionstätigkeit für den 
Umweltschutz in der gewerblichen Wirtschaft. Da dieser nicht durch saisonbedingten Effekte beeinflusst sind, wird 
auf eine Saisonbereinigung verzichtet. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Anzahl der zu befragenden Einheiten wurde zeitweise von Berichtsjahr 2006 bis 2020 auf 10 000 begrenzt. Ab 
dem Berichtsjahr 2021 gibt es keine Begrenzung mehr. Zudem werden für Zwecke der Plausibilitätskontrolle 
bestimmte Erhebungsmerkmale wie z. B. die Höhe der Gesamtinvestitionen und die Höhe des Umsatzes nicht 
gesondert erhoben, da dies bereits im Rahmen der Investitionserhebungen im Produzierenden Gewerbe geschieht. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Grundsätzlich sind die Ergebnisse dieser Jahreserhebung als präzise einzustufen. Fehlerquellen wird in der Phase 
der Aufbereitung durch gründliche Sichtkontrollen entgegengewirkt. Eine gewisse Unschärfe ergibt sich dennoch 
durch Nicht-Stichprobenbedingte Fehler sowie durch konzeptionell schwierig abzugrenzende Merkmale, wie 
Investitionen in den integrierten Umweltschutz (s. Ziffer 2.1.3, S. 6). 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Aufgrund der Vollerhebung sind stichprobenbedingte Fehler ausgeschlossen. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Eine Ergebnisverzerrung kann durch bewusste oder unbewusste Falschangaben verursacht werden. In den 
Statistischen Ämtern der Länder werden zur Prüfung auf Vollständigkeit und Qualität der Angaben sogenannte 
Plausibilitätskontrollen vollzogen. Dazu gehören auch Rückfragen bei den Firmen im Falle von Auffälligkeiten. Auf 
diese Weise werden versehentliche oder fehlende Eintragungen weitgehend erkannt und korrigiert. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Laufende Revisionen sieht die Erhebung nicht vor. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Laufende Revisionen sieht die Erhebung nicht vor. 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Laufende Revisionen sieht die Erhebung nicht vor. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Erhebungsunterlagen werden im Frühjahr nach dem jeweiligen Berichtsjahr von den Statistischen Ämtern der 
Länder versandt. Das endgültige Bundesergebnis der Erhebung liegt in der Regel 18 Monate nach Ende des 
Berichtsjahres vor (t+18 Monate). 

Das endgültige Bundesergebnis der Erhebung wird in der Regel 18 Monate nach Ende des Berichtsjahres 
veröffentlicht (t+18 Monate). Erfahrungsgemäß entnehmen die Unternehmen und Betriebe die meisten Angaben 
ihren Jahresabschlüssen. Aus diesem Grund erfolgt die jährliche Erhebung der Umweltschutzinvestitionen von 
März bis Dezember des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres. In diesem Zeitraum erfolgt in den einzelnen 
Statistischen Ämtern der Länder u. a. der Rücklauf der versandten Erhebungsbogen, d. h. die eingegangenen 
Erhebungsbogen werden geprüft, erfasst und fehlerbereinigt, wobei z. T. auch schriftliche und/oder mündliche 
Rückfragen erforderlich sind. 
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5.2 Pünktlichkeit 
Die Ergebnisse der Erhebung werden frühestens 18 Monate nach dem Ende des Berichtsjahres veröffentlicht (t+18 
Monate). 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Erhebungsmethoden und -abläufe der Statistik zu den Investitionen für den Umweltschutz sind in allen 
Bundesländern und für das gesamte Bundesgebiet einheitlich, und damit räumlich vergleichbar. Die einzelnen 
Merkmale können von Jahr zu Jahr miteinander verglichen und die zwischenzeitlichen relativen Veränderungen 
durch Aktualisierung der Berichtskreise und der Klassifikationen mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Der Berichtskreis unterliegt durch Zu- und Abgänge jedoch einer gewissen Dynamik und führt zu einer 
Einschränkung der zeitlichen Vergleichbarkeit. 

Ebenfalls zu beachten ist, dass die der Statistik zu Grunde liegenden Systematiken und Rechtsgrundlagen, den 
erweiterten Ansprüchen der Datennutzerinnen/Datennutzer angepasst werden. Zuletzt wurde zum Jahresanfang 
2009, die für die fachliche Gliederung maßgebliche Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) revidiert. 

Diese Entwicklungen führen innerhalb der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz zu gewissen 
Einschränkungen in der Vergleichbarkeit der jeweiligen Ergebnisse im längerfristigen Zeitverlauf. Die daraus 
folgenden Änderungen des Berichtskreises führen zu einer Einschränkung der zeitlichen Vergleichbarkeit. 

Die jährliche Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) 
erfolgt seit dem Jahr 1975. Bis 1995 wurden die Ergebnisse der Erhebung nach vier Umweltbereichen 
(Abfallwirtschaft, Gewässerschutz, Lärmbekämpfung und Luftreinhaltung) unterschieden. 

Seit 1996 wird das Baugewerbe nicht mehr in die Erhebung einbezogen und es werden zwei weitere 
Umweltbereiche in die Statistik aufgenommen: Naturschutz/Landschaftspflege sowie Bodensanierung. Ab 
Berichtsjahr 2003 werden auch die integrierten Investitionen für den Umweltschutz erfragt. 

Ab Berichtsjahr 2006 wird die Erhebung um den Umweltbereich Klimaschutz, unterteilt in Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung der Emission von Kyoto-Treibhausgasen, Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie Energieeffizienz steigernde Maßnahmen und Energiesparmaßnahmen, ergänzt. 

Aufgrund der Novellierung des § 11 UStatG wurden ab dem Berichtsjahr 2016 einzelne Bezeichnungen der 
Umweltbereiche an die internationale Klassifikation der Umweltschutzaktivitäten und -ausgaben (CEPA 2000) 
angeglichen. Die Bezeichnungen der sieben Umweltbereiche lauten nunmehr: Abfallwirtschaft, Abwasserwirtschaft, 
Lärm- und Erschütterungsschutz, Luftreinhaltung, Arten- und Landschaftsschutz, Schutz und Sanierung von Boden, 
Grund- und Oberflächenwasser sowie Klimaschutz, aufgegliedert in Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung von Emissionen der im Kyoto-Protokoll genannten Treibhausgase, zur Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie zur Energieeffizienzsteigerung und Energieeinsparung. 

Ab Berichtsjahr 2020 wird der Bereich Luftreinhaltung aufgegliedert in Elektromobilität und Luftreinhaltung (ohne 
Elektromobilität). 

Die Gliederung der Ergebnisse wurde bis einschließlich 1994 nach der Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe 
1979 (WZ 79), danach nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93), ab Berichtsjahr 2003 
nach WZ 2003 und ab 2008 nach der WZ 2008 dargestellt. Mit der Umstellung auf WZ 2008 fielen ab Berichtsjahr 
2008 die Zusatzbogen und schließlich Merkmale im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsorgung 
weg. Es gibt seit Berichtsjahr 2013 nur noch einen Meldewege, die IDEV-Online-Erhebung für Unternehmen und 
Betriebe. 

Ab 1991 werden die Ergebnisse für die alten und neuen Bundesländer zusammen ausgewiesen. 

Für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 wurden die Angaben über Umweltschutzinvestitionen in den 
Wirtschaftsabteilungen 37 bis 39 aus der Allgemeinen Investitionserhebung (AIV) hinzugeschätzt. Die 
Vergleichbarkeit mit den vorherigen, sowie nachfolgenden Berichtsjahren ist für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 in 
den Wirtschaftsabteilungen 37 bis 39 (Abwasser- und Abfallwirtschaft) eingeschränkt. 
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7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die umweltökonomischen Statistiken befassen sich mit der ökonomischen Dimension des Umweltschutzes und 
werden nach dem Umweltstatistikgesetz von 2005 in den §§ 11 und 12 über drei unterschiedlichen Erhebungen 
durchgeführt: die "Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz" (§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStatG), die 
"Erhebung der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz" (§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStatG) und die 
"Erhebung der Güter und Leistungen für den Umweltschutz" (§ 12 Absatz 1 UStatG). 

Mit den drei Erhebungen wird der Umweltmarkt für Unternehmen (nach § 11 UStatG) und Betriebe (nach § 12 
UStatG) in Deutschland sowohl von der Nachfrage- und Kostenseite als auch von der Angebotsseite her 
abgebildet. Diese Statistiken kann man in zwei Gruppen unterteilen, wobei die beiden ersten Erhebungen die 
Aufwands- oder Kostenseite erfassen, die der gewerblichen Wirtschaft durch die Vermeidung, Verringerung oder 
Beseitigung der Emissionen entstehen, während die zuletzt genannte Erhebung das Angebot von 
Umweltschutzgütern und ‑leistungen darstellt. Sie werden jährlich (dezentral) beziehungsweise dreijährlich 
(zentral) durchgeführt. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz ist intern kohärent. Auftretende Differenzen bei einzelnen 
Tabellen sind rundungsbedingt. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die Ergebnisse der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz werden im Rahmen der 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) verwendet. 

Mit Hilfe der Ausgangsdaten der "Investitionen für den Umweltschutz" und der "laufenden Aufwendungen für den 
Umweltschutz" werden die volkswirtschaftlichen Gesamtausgaben für den Umweltschutz in jeweiligen und 
konstanten Ergebnissen berechnet. 

In den Ergebnissen der UGR sind neben den Investitionen für den Umweltschutz des Produzierenden Gewerbes 
auch die des Staates enthalten. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Unregelmäßig. 

Veröffentlichungen 

Die jährlichen Ergebnisse und Daten der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz werden im Internet 
unter https://www.destatis.de> Themen > Gesellschaft und Umwelt > Umwelt > Umweltökonomie mit Tabellen und 
Grafiken zur Verfügung gestellt. 

Bis zum Berichtsjahr 2020 sind detaillierte Ergebnisse in Form der Fachserie 19, Reihe 3.1 veröffentlicht. Ältere 
Ausgaben der Fachserie 19, Reihe 3.1 werden online in der Statistischen Bibliothek des Statistischen Bundesamtes 
kostenlos als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. 

Für das Berichtsjahr 2021 sind detaillierten Ergebnisse in Form des Statistischen Bericht - Investitionen für den 
Umweltschutz veröffentlicht. 

Die genannten Veröffentlichungen stehen unter dem genannten Link zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

Ergebnisse zum Thema Klima, Klimawandel und Klimaschutz bietet auch die Klima-Sonderseite 
(www.destatis.de/Klima). 

Online-Datenbank 

Die jährlichen endgültigen Ergebnisse der Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz werden ab dem 
Berichtsjahr 2022 ausschließlich in der Datenbank GENESIS-Online im Themenbereich „32511“ bereitgestellt. 

Zugang zu Mikrodaten 

Anonymisierte Mikrodaten zur On-Site-Nutzung (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) gemäß § 16 Absatz 6 
BStatG stehen über das Forschungsdatenzentrum zur Verfügung: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Umweltoekonomie/_inhalt.html
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000206
https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Klima/_inhalt.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectionname=32511#abreadcrumb
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https://www.forschungsdatenzentrum.de/de/umwelt/afid-modul-umweltschutzinvestitionen 

Sonstige Verbreitungswege 

Die Statistischen Ämter der Länder publizieren jeweils eigene Ergebnisse für ihr Bundesland. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
"Die Erhebungen nach dem neuen Umweltstatistikgesetz von 2005" erschienen in der Monatszeitschrift des 
Statistischen Bundesamtes "Wirtschaft und Statistik (WiSta) 5/2006" und "Die umweltökonomischen Statistiken bis 
2010" erschienen in Wirtschaft und Statistik (WiSta) 10/2012. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Es erfolgt keine Bekanntgabe im Veröffentlichungskalender 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Es erfolgt keine Bekanntgabe im Veröffentlichungskalender 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Es erfolgt keine Bekanntgabe im Veröffentlichungskalender 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Es gibt keine sonstigen fachstatistischen Hinweise. 

https://www.forschungsdatenzentrum.de/de/umwelt/afid-modul-umweltschutzinvestitionen
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Erhebung der Investitionen für den Umwelt- 
schutz im Jahr 2022 bei Unternehmen

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

11 I
Ansprechperson für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )

Name:

Telefon:

E-Mail:

Identnummer 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Rechtsgrundlagen und weitere recht- 
liche Hinweise entnehmen Sie der  
Unterrichtung nach § 17 Bundesstatis- 
tikgesetz ( BStatG ) in der beigefügten 
Unterlage.FÜR IHRE UNTERLAGEN

FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN

Telefon:

FÜR IHRE UNTERLAGEN
Telefon:

FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN

Nr. des Wirtschaftszweiges ( WZ 2008 )

Bitte beachten Sie:
Es werden additive und integrierte Umweltschutz- 
investitionen erhoben.
Beim Umweltbereich Klimaschutz wird nicht zwischen 
additiven und integrierten Maßnahmen unterschieden. 
Alle Maßnahmen des Klimaschutzes sind nach dem  
Verständnis der amtlichen Statistik integrierte  
Maßnahmen. 
Bitte tragen Sie hier die Höhe der Investitionen für  
den Umweltschutz und/oder den Wert der erstmalig  
gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen für  
den Umweltschutz für die gesamte Maßnahme in das  
entsprechende Feld ein. Ihre Investitionen in immate- 
rielle Vermögensgegenstände für den Umweltschutz  
tragen Sie bitte ebenfalls ein.
Bitte beachten Sie, dass Investitionen in die Elektro- 
mobilität im Umweltbereich Luftreinhaltung (als 
 integrierte Maßnahme) anzugeben sind.

Bitte tragen Sie Ihre Angaben nach Hauptzweck der Anlage 
bei dem jeweiligen Umweltbereich in die hierfür vorgesehe-
nen weißen Felder ein. Bitte geben Sie keine Beträge mehr-
fach an.
Beachten Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die 
Erläuterungen zu 1  bis 15 auf den Seiten 1 bis 4 in der  
separaten Unterlage. 
Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, 
so ist das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im Berichts-
jahr endet. In das Geschäftsjahr sind höchstens 12 Monate 
einzubeziehen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Erhebung der Inve-
stitionen für den Umweltschutz handelt. Nicht einzubeziehen 
sind Gebühren, z. B. für die Abfall-und Abwasserentsorgung, 
Gebühren für Genehmigungen von Umweltschutzanlagen  
(soweit die Gebühren nicht aktiviert wurden) oder Beiträge, 
 z. B. an Zweckverbände.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse  
und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre aktuellen Angaben haben. 
Zeigen Sie uns bitte hier an, wenn Sie für das Berichtsjahr keine Investitionen für den 
Umweltschutz getätigt haben ( Fehlanzeige ).
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Nr. des Wirtschaftszweiges (WZ 2008) Identnummer 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Sst 
1–9

A  Investitionen in Sachanlagen für den Umweltschutz 2022  1   4

Umweltbereiche
Additiv  2 Integriert  3 Insgesamt

Volle Euro

1 Abfallwirtschaft  ............................... 5 03 04 02

2 Abwasserwirtschaft ....................... 6 06 07 05

3 Lärm- und Erschütterungs- 
schutz  ............................................... 7 09 10 08

4 Luftreinhaltung  ............................... 8

4.1 Elektromobilität  .............................. 8 30 29

4.2 Luftreinhaltung  
(ohne Elektromobilität)  ................. 8 12 13 11

4.3 Luftreinhaltung (Insgesamt).  ....... 8

5 Arten- und Landschaftsschutz  ... 9 15 16 14

6 Schutz und Sanierung von  
Boden, Grund- und Ober- 
flächenwasser  ................................ 10 18 19 17

7 Klimaschutz

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der Emission 
von Kyoto-Treibhausgasen  .......... 11 32 20

7.2 Maßnahmen zur Nutzung  
erneuerbarer Energien  ................. 12 33 21

7.3 Energieeffizienz steigernde  
Maßnahmen und Energie- 
sparmaßnahmen  ............................ 13 34 22

7.4 Klimaschutz (Insgesamt)  ..................

 Summe der Investitionen  
(1–7) zusammen  .................................
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Nr. des Wirtschaftszweiges (WZ 2008) Identnummer 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Sst 
1–9

B  Wert der erstmalig gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen für 
  den Umweltschutz 2022, soweit nicht unter Fragebogenteil A gemeldet  1   14

Umweltbereiche
Additiv  2 Integriert  3 Insgesamt

Volle Euro
1–6 Alle Umweltbereiche  
 (ohne Elektromobilität)  .................... 24 25 23

 Elektromobilität  ................................. 36 35

7 Klimaschutz  ....................................... 37 26

 Wert der erstmalig gemieteten  
 und gepachteten neuen Sach- 
 anlagen zusammen (1–7)  ..............

C  Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände  
  für den Umweltschutz 2022  1   15

 Investitionen in immaterielle  
 Ver mögensgegenstände soweit  
 nach dem Handelsgesetzbuch  
 (HGB) aktiviert

 Konzessionen, Patente, Lizenzen,  
 Warenzeichen u. Ä.  .......................... 27

Volle Euro

 Erworbene Software  ....................... 28
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Die Erläuterungen zu den Definitionen der Investitionen für 
den Umweltschutz entnehmen Sie 1  bis 3 . Bitte beachten  
Sie die Erläuterungen zu den Umweltbereichen ab 5 .
 Von den Gesamtinvestitionen zählen diejenigen zu den  

Investitionen für den Umweltschutz, die eine Verringerung 
oder Vermeidung von schädlichen Emissionen in die Um-
welt bewirken bzw. den Einsatz von Ressourcen reduzie-
ren. Ob die Investition auf rechtlicher oder freiwilliger Basis 
beruht, ist für die Erhebung nicht von Bedeutung. Diese 
begrenzen oder vermeiden Emissionen, die (potenziell) bei 
einer Produktionstätigkeit entstehen.
Bei Unternehmen, Betrieben oder fachlichen Unterneh-
mensteilen, deren wirtschaftliche Tätigkeit in dem Bereich  
der ...
... Energieerzeugung liegt, sind Klimaschutzinvestitionen 

im Sinne der Erhebung alle getätigten Investitionen, die 
mit der Erzeugung und Bereitstellung erneuerbarer  
Energien verbunden sind oder der Steigerung der  
Energieeffizienz dienen. 

... Abwasser-, Abfallentsorgung oder Beseitigung  
von Umweltverschmutzungen liegt, sind Umwelt-
schutzinvestitionen im Sinne der Erhebung alle ge-
tätigten Investitionen, die für die Ausführung der Tätig-
keiten in diesen Bereichen relevant sind. Ausgenommen 
werden hier lediglich Investitionen in die Verwaltung.

 End-of-Pipe (additive) Umweltschutzmaßnahmen 
sind in der Regel separate, vom übrigen Produktionspro-
zess  getrennte Anlagen. Sie lassen sich eindeutig und 
voll ständig dem Umweltschutz zuordnen. Diese nach-
sorgenden Umweltmaßnahmen beziehen sich grundsätz-
lich auf bereits entstandene Emissionen und reduzieren 
oder beseitigen diese. Weiter zählen hierzu auch Kon-
troll- und Messsysteme zur Überwachung der (durch die 
Produk tionstätigkeit) entstandenen Emissionen.

 Integrierte Umweltschutzmaßnahmen vermindern  
Umweltbelastungen direkt bei der Leistungserstellung.  
Sie unterteilen sich in ...
... anlageintegrierte Maßnahmen, welche mit dem  

Produktionsprozess verbunden sind und zugleich als 
technische Elemente der Produktionsanlage einzeln 
nachweisbar sind.

... prozessintegrierten Maßnahmen, bei denen der  
gesamte Prozess einer Leistungserstellung im  
Vergleich mit einer herkömmlichen Technik zu einer  
Minderung der Umweltbelastung führt. Einzelne  
Komponenten zur Minderung der Umweltauswirkungen 
sind nicht bestimmbar. 

Bezüglich der Ermittlung anlagenintegrierter Maßnahmen 
empfiehlt es sich bereits in der Phase der Investitionspla-
nung Anlagenkataster zu erstellen, in denen Anlagenteile, 
die dem Umweltschutz dienen, gekennzeichnet sind. Der 
umweltrelevante Anteil prozessintegrierter Maßnahmen 
lässt sich durch die zusätzlichen Aufwendungen im Ver-
gleich zu einer Anlage ohne diese positiven Umweltaus-
wirkungen bestimmen. 

 In den Fällen, in denen keine exakten Angaben zur Höhe 
der integrierten Umweltschutzinvestitionen ermittelt werden 
können, sind qualifizierte Schätzungen möglich.

 Als Investitionen in Sachanlagen für den Umweltschutz 
gelten ...
... im Geschäftsjahr aktivierte Bruttozugänge, ohne die  

als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer, an erwor-
benen und selbst erstellten Sachanlagen des Anlage-
vermögens oder Teilen davon, die vollständig oder 
teilweise dem Umweltschutz dienen (Grundstücke  
ohne eigene Bauten, bebaute Grundstücke, Bauten, 
technische Anlagen und Maschinen sowie andere  
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

... noch im Bau befindliche Umweltschutzanlagen, sofern in 
der Bilanz aktiviert.

1

2

3

4

Erläuterungen zum Fragebogen

Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz 
im Jahr 2022 bei Unternehmen 11 I

Erhebungseinheit
Die Erhebung erstreckt sich auf Unternehmen der Abschnitte
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
C Verarbeitendes Gewerbe
D Energieversorgung 
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und  

Beseitigung von Umweltverschmutzungen 
der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der  
Europäischen Gemeinschaft NACE Rev. 2 und der daraus  
abgeleiteten deutschen Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008 (WZ 2008).
Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbstständige  
Einheit, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen 
Bücher führt und einen Jahresabschluss aufstellen muss,  

einschl. aller Verwaltungs- und Hilfsbetriebe u. Ä. sowie auch 
aller nichtproduzierenden Teile (z. B. Handelsabteilungen), 
jedoch ohne Zweigniederlassungen im Ausland und rechtlich 
selbstständige Tochtergesellschaften. Die Meldung ist auch 
von Eigenbetrieben der öffentlichen Hand abzugeben. 
Umfasst das Unternehmen mehr als einen Betrieb,  
ist mit dieser Unternehmensmeldung auch für die Be-
triebe des Unternehmens eine Meldung abzugeben  
(Fragebogen 11 I-B).
Die folgenden Definitionen der Investitionen in Sachan-
lagen für den Umweltschutz wie auch der additiven („End-
of-Pipe“) und integrierten Umweltschutzinvestitionen folgen im 
Wesentlichen den Kapiteln 3 und 4 der VDI-Richtlinie 3800 
„Ermittlung der Aufwendungen für Maßnahmen zum betrieb-
lichen Umweltschutz“ vom Dezember 2001. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
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... neu beschaffte Leasinggüter, die beim Leasingnehmer 
zu aktivieren sind
– dazu gehören bei nach HGB bilanzierenden Unter-

nehmen alle im Geschäftsjahr nach dem HGB  
aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen (ohne als 
Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer), die dem  
Umweltschutz dienen und beim Leasingnehmer zu 
aktivieren sind.

– für nach dem IFRS bilanzierende Unternehmen sind 
an dieser Stelle nur über Finanzierungsleasing  
beschaffte Anlagegüter anzugeben. Nicht einzube-
ziehen sind die Werte der Nutzungsrechte für über 
Operating-Leasing beschaffte Anlagegüter, auch 
wenn diese in der Bilanz aktiviert wurden. Ob es 
sich jeweils um eine Form von Operating-Leasing oder 
Finanzierungsleasing handelt, kann in der Regel den 
Vertragsunterlagen zwischen Leasinggeber und Lea-
singnehmer entnommen werden. Im Zweifelsfall liegen 
die Informationen beim Leasinggeber vor, der nach 
IFRS 16 seine Verträge nach Operating-Leasing und 
Finanzierungsleasing klassifizieren muss.

 Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Umweltschutz-
investitionen sind in den von Ihnen zu meldenden Beträgen 
mit anzugeben.

  Abfallwirtschaft 
 Die Abfallwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen und 

Maßnahmen zur Sammlung, Beförderung, Behandlung, 
Verwertung, Beseitigung und Vermeidung von Abfällen, 
einschließlich gefährlicher Abfälle und sonstigen Maß- 
nahmen der Abfallwirtschaft im Sinne des Kreislaufwirt- 
schaftsgesetzes (KrWG).
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Deponien, Zwischenlager, Abfallverbrennungsanlagen, 
Trenn- und Sortieranlagen, Müllpressen, Feuerungsan-
lagen zur Mitverbrennung von Abfällen, Pilotanlagen zur 
Erforschung und Entwicklung von Anlagen und Einrich-
tungen der Abfallwirtschaft.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Prozesse zur Verringerung des Abfallvolumens bei der 
Herstellung von Produkten sowie bei der Behandlung 
von Abfällen, Wiedereinsatz von Abfällen im Produk-
tionsprozess.

 Abwasserwirtschaft
 Die Abwasserwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen 

und Maßnahmen, die zur Verminderung der Abwasser- 
menge bzw. Abwasserfracht (Verringerung oder Beseiti-
gung von Feststoffen und gelösten Stoffen sowie zur  
Verringerung der Wärmemenge) bestimmt sind. Einzu- 
beziehen sind auch Technologien für die Wasserkreislauf-
führung. Ausgenommen ist der Hochwasserschutz.
– Beispiele für additive Maßnahmen  

Kanalisation, Trockenbeete, Abwasser- und Klär-
schlammbehandlungsanlagen, Kühlanlagen für Kühl-  
und Abwasser, Anlagen zur Wasserkreislaufführung. 

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Geschlossene Prozess- und Kühlwasserkreisläufe, ge-
schlossene Wasserreinigungssysteme, Einführung von 
Luftkühlungssystemen anstelle von Kühlwassersyste-
men, Deionisation von Prozesswasser zur Reduktion  
der Chemikalienkonzentration, technische Umstellung 
auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht wasser-
gefährdend sind.

 Lärm- und Erschütterungsschutz
 Dem Lärm- und Erschütterungsschutz dienen Anlagen, 

Einrichtungen und Maßnahmen, die Geräusche verringern 
oder vermeiden sowie deren Ausbreitung verhindern. 

Einzubeziehen sind auch Maßnahmen zum Schutz vor Er-
schütterungen. Ausgenommen ist der Lärm- und Erschüt-
terungsschutz, der dem Arbeitsschutz dient.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Lärmschutzwände, -mauern, -wälle, Schwingungsisolie-
rung und Sonderfundamente bei technischen Anlagen 
und Maschinen, Schallschleusen, separate Sachanlagen 
für Messung, Kontrolle, Analyse u. Ä.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Ausrüstungs- und Maschinenteile zur Vermeidung von 
Lärm und Schwingungen; Kessel, Feuerungen, Brenner 
oder Komponenten mit niedrigen Lärmemissionen.

 Luftreinhaltung
 Der Luftreinhaltung dienen Anlagen, Einrichtungen und 

Maßnahmen zur Beseitigung, Verringerung oder Vermei-
dung von luftfremden Stoffen (Rauch, Ruß, (Fein-)Staub, 
Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe) in Abgas 
und Abluft (ohne Treibhausgase). Zur Luftreinhaltung 
zählen auch Maßnahmen der Elektromobilität. Die Elektro-
mobilität umfasst Kraftfahrzeuge, deren Antriebstechnik 
auf Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen basiert. Als 
Kraftfahrzeug sind ausschließlich Pkw, Lkw und Busse zu 
berücksichtigen. Des Weiteren zählt dazu die Infrastruktur, 
z. B. Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie 
Wasserstofftankstellen. Ausgenommen sind Produktions-
anlagen im Zusammenhang mit Elektromobilität und Maß-
nahmen, die dem Arbeitsschutz dienen.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Entstaubungs-, Entschwefelungs- und Entstickungs-
anlagen, Anlagen zur Verminderung der Emission von 
Gerüchen oder Kohlenwasserstoffen, nachgeschaltete 
Kondensationsvorrichtungen, Abluftfilter.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Pkw, Busse, Lkw mit Elektro-, Hybrid- oder Wasser-
stoffantrieb, Katalysatoren, katalytische NOx-Reiniger, 
Niedrig-NOx-Brenner, umweltfreundlichere Kompres-
soren, computergesteuerte optimierte Feuerungsanla-
gen, anlageninterne Systeme zur internen Vermeidung 
bzw. Rückführung von Rauchgasen (z. B. Katalysator), 
luftdichte Förderbänder.

 Alle Investitionen in Elektromobilität sind nach dem Ver-
ständnis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen.

 Arten- und Landschaftsschutz
 Der Arten- und Landschaftsschutz umfasst Maßnahmen, 

die auf den Schutz und die Wiederansiedlung von Tier- und 
Pflanzenarten, den Schutz und die Wiederherstellung von 
Ökosystemen und Lebensräumen sowie den Schutz und 
die Wiederherstellung von natürlichen und semi-natür-
lichen Landschaften abzielen. Ausgenommen sind Maß-
nahmen, die dem Landschaftsgartenbau zuzuordnen sind.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Befestigungen, Schutzsysteme für Wildtiere wie Wildtier-
brücken, -zäune etc., Biotopgestaltung, Ausgleichsmaß-
nahmen (z. B. Bepflanzungen).

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Präventionsmaßnahmen für Natur und Landschaft.

 Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und  
Oberflächenwasser

 Den Schutz und die Sanierung von Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser umfassen Anlagen, Einrichtungen 
und Maßnahmen, welche darauf abzielen, das Eindringen 
von Schadstoffen zu verhindern, Böden und Gewässer 
zu reinigen und den Boden vor Erosion und anderweitiger 
physischer Degradation sowie vor Versalzung zu schützen. 
Hierzu zählt auch die Überwachung und Kontrolle der  
Boden- und Grundwasserverschmutzung.

5
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– Beispiele für additive Maßnahmen 
Anlagen und Einrichtungen zur Abdichtung oder zur  
Behandlung kontaminierter Böden, Sicherheitsvor-
richtungen für den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Einrichtungen zur Einschränkung der Grundwasser-
nutzung wie z. B.
– Pumpen, die für den Betrieb von Anlagen mit einer  

geringeren Grundwasserentnahme auskommen.
– Anlagen zur Gebäudekühlung und -heizung oder zur 

Kühlung von Industrieanlagen mittels Grundwasser-
entnahme, beispielsweise Grundwasser-Geothermie-
anlagen: Wenn diese Anlagen durch bessere Kom-
pressoren und Leitungen mit geringerem Durchmesser 
weniger Grundwasser abpumpen, wäre das eine Maß-
nahme für den Umweltschutz. 
Austausch von PCB-haltigen Elektrokabeln, Verzicht 
auf Hochspannung in Ölkabeln, Überfüllschutz für 
Container.

Klimaschutz
Dem Klimaschutz dienen Anlagen, Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Emission 
von Treibhausgasen (nach Kyoto-Protokoll: Kohlendioxid, 
Methan, Distickstoffoxid, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid, 
Stickstofftrifluorid). Zum Klimaschutz gehören Maßnahmen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen 
zum Einsparen von Energie oder zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz.
Alle Investitionen in Klimaschutz sind nach dem Verständ-
nis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen. Es 
gibt hier keine Unterscheidung in additiv und integriert, 
 daher sind die Investitionen bei Insgesamt einzutragen.

 Zwischen den folgenden drei Bereichen wird  
unterschieden:

 Vermeidung und Verminderung der Emission von 
Treibhausgasen nach Kyoto-Protokoll:
– Kohlendioxid (CO²), 
– Methan (CH4), 
– Distickstoffoxid (N²O), 
– teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), 
– vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), 
– Schwefelhexafluorid (SF6), 
– Stickstofftrifluorid (NF³),
– Ersatz von herkömmlichen Klima- und Kälteanlagen 

durch Anlagen mit halogenfreien Kältemitteln, 
– Umstellung auf halogenfreie Treibmittel und 
– allgemeiner Verzicht auf den Einsatz von Klimagasen  

in Produktionsprozessen.

 Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B.
– Wasserkraft (einschließlich der Wellen-, Gezeiten- und 

Strömungsenergie), 
– Windenergie, 
– solare Strahlungsenergie, 
– Geothermie,
– Energie aus Biomasse (einschließlich Nutzung von  

Bio-, Deponie- und Klärgas sowie aus dem biologisch 
abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und  
Industrie) und

– Technologien zur Speicherung von erneuerbaren  
Energien.

 Steigerung der Energieeffizienz bzw. Energiespar- 
maßnahmen wie z. B.
– Wärmetauscher (Wärmerückgewinnung),
– Wärmepumpen,
– Kraft-Wärme-Kopplung,
– Wärmedämmung von Anlagen und  

Produktionsgebäuden,
– Austausch der Heizungs- und Wärmetechnik durch  

umweltverträglichere oder alternative Techniken und
– effiziente Netze.

 Bei Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz 
im Falle von Hochöfen und Kraftwerksneubauten ist 
nur der Teilbetrag der Investition zu berücksichtigen, der 
auf die Steigerung der Energieeffizienz gegenüber einer 
verfügbaren Vergleichsanlage bezogen ist. Über Ver-
gleichsrechnungen kann ermittelt werden, wie viel besser 
der Wirkungsgrad der neuen Anlage im Vergleich zum 
Durchschnitt ist. Dieser Teil ist monetär zu schätzen und 
als Klimaschutzinvestition anzugeben. 

 Erstmalig gemietete und gepachtete neue  
Sachanlagen
Zu den geleasten oder über andere Formen der Anla-
genmiete bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere 
Gebäude (einschließlich Parkplätze) sowie Maschinen und 
maschinelle Anlagen.
Anzugeben ist hier der Wert (ohne Umsatzsteuer) der im 
Geschäftsjahr z.B. von Leasingfirmen, vom Hersteller 
direkt oder von Unternehmen der gleichen Unternehmens-
gruppe (z.B. Besitzgesellschaften) über mittel- oder langfri-
stige Leasing-, Miet- bzw. Pachtverträge neu gemieteten 
und gepachteten neuen Sachanlagen (einschließlich 
Ersatzbeschaffungen im Rahmen laufender Leasing- 
verträge), soweit sie nicht beim Leasingnehmer akti-
viert sind (vgl. 4 ). Bitte hier keine Jahresmieten oder den 
Bestand angeben, sondern die Zugänge.
Nach IFRS bilanzierende Unternehmen geben hier zusätz-
lich die Werte der Nutzungsrechte für neu über Opera-
ting-Leasing beschaffte Anlagegüter an, unabhängig 
davon wo diese bilanziert wurden. Zur Abgrenzung von 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing vgl. 4  dieser 
Erläuterungen.
Einzubeziehen sind an dieser Stelle nur solche Sachanla-
gen, die dem Umweltschutz dienen. Dazu zählt auch das 
Leasing von Anlagen im Zusammenhang mit alternativer 
Antriebs- und Steuerungstechnik (die sogenannte Elek-
tromobilität). Die Elektromobilität umfasst Kraftfahrzeuge, 
deren Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder Brenn-
stoffzellen basiert. Als Kraftfahrzeug sind ausschließlich 
Pkw, Lkw und Busse zu berücksichtigen. Des Weiteren 
zählt dazu die Infrastruktur, z. B. Ladestationen für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen. Bei 
Elektromobilität ist der Wert des Bruttolistenpreises (ohne 
Umsatzsteuer) für das geleaste Kraftfahrzeug bzw. für die 
Ladestation anzusetzen.

 Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer 
von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Unternehmen ein zeitweises Nutzungsrecht (z.B. 
an wenigen Tagen im Monat) eingeräumt wurde, sowie die 
Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbe-
bauten Grundstücken. Liegt der Wert nicht vor, genügen 
sorgfältige Schätzungen.

 Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
Ein immaterieller Vermögensgegenstand ist ein nicht-
physischer Vermögenswert im Eigentum einer Firma, der in 
der Unternehmensbilanz erfasst werden kann. In der Regel 
dienen immaterielle Werte langfristig dem Geschäftsbe-
trieb und sind damit dem Anlagevermögen zuzurechnen. 
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Für den vorliegenden Erhebungsbereich dienen diese  
Vermögensgegenstände dem Umweltschutz.
Nach § 266 des Handelsgesetzbuches (HGB) in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100–1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) 
geändert worden ist, gehören zu den immateriellen Ver- 
mögensgegenständen konkret erfassbare Rechte und  
Werte, darauf geleistete Anzahlungen und der Geschäfts- 
oder Firmenwert.
Hier sind die im Geschäftsjahr auf dem Anlagenkonto nach 
dem HGB aktivierten Bruttozugänge an
– Konzessionen, Patenten, Lizenzen, Warenzeichen, 

Umweltzertifizierungen und ähnlichen Rechten sowie 
an

– Software einschließlich Softwarelizenzen, die entgeltlich 
erworben wurde, 

anzugeben, soweit sie länger als ein Jahr im Geschäftsbe-
trieb genutzt werden.
Die vorstehenden Positionen sind mit den Anschaffungs-
kosten zu bewerten, wobei Investitionen in beschaffte 
Software den Kaufpreis, einschließlich Einfuhrzölle und 
einbehaltene Verbrauchsteuern, sowie direkt zurechenbare 
Kosten für die Vorbereitung der Software auf ihre beabsich-
tigte Nutzung beinhalten.

 Nicht einzubeziehen sind der Geschäfts- oder Firmenwert  
sowie geleistete Anzahlungen. Nach § 248 Absatz 2 HGB  
sind selbstgeschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte,  
Kundenlisten oder vergleichbare Immaterielle Vermögens- 
gegenstände des Anlagevermögens ebenfalls nicht zu  
melden.



11 IErhebung der Investitionen für den Umweltschutz
im Jahr 2022 bei Unternehmen

1 

1 Den Wortlaut der nationalen Rech tsvo rsch riften in der jeweils geltenden Fassu ng finden Sie  
unter https: //www.gese tze -im-internet.de/.

und nach  
2

https: //eur-lex. europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

und Betrieben des Produzi erenden Gewerbes mit Ausn ahme des Baugewer-

rech tlich er Berich tsp flich ten.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

pflich tig.

ihre  Meldungen auf elekt ronisch em Weg an die st atist isch en Ämter zu  über-
mitteln.  Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-
ten Online-Verfahren zu  nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der  Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 

-

Exi st enzg ründerinnen/Exi st enzg ründer si nd.

erteilen.

geld nach  den  Verwaltungsvo llst recku ngsg ese tze n der Länder angehalten 
werden. 
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 –

 –
Form erteilt oder

 –
nutzt . 

Die Ordnungsw idrigke it ka nn mit einer Geldbuße bis zu  fünftause nd Euro 
geahndet  werden.

die  Aufforderung zu r Ausku nftse rteilung ke ine aufsch iebende Wirku ng. 

Die Grundlage für die Verarbeitung der vo n Ihnen freiwillig gemach ten 

willigung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgest ellten Angaben jederze it 

Verantwortlicher
Verantwortlich  für die Verarbeitung Ihrer Daten ist  das für Ihr Bundesl and 

https: //www.
st atist ikp ortal.de/de/st atist isch e-aemter.

Geheimhaltung

dürfen Einze langaben übermittelt werden.

 –
die mit der Durch führung einer Bundes-  oder europäisch en Statist ik betraut 

 –

https: //
www.st atist ikp ortal.de/de/st atist isch e-aemter.

Bundes-  und Landesb ehörden für die Verwendung gegenüber den gese tzg e-

dem  Statist isch en Bundesa mt die vo n ihnen erhobenen  Einze langaben für 
Zusatza ufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung vo n über- und 
zw isch enst aatlich en  Aufgaben.

desamtes gesp eich ert und genutzt  und nich t an andere Stellen weitergegeben 
werden. Die Organisa tionse inheiten nach  Satz 2 müsse n vo n den mit Voll-

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter


11 I

 Einrich tungen mit der Aufgabe unabhängiger wisse nsch aftlich er Forsch ung für 
die Durch führung wisse nsch aftlich er Vorhaben 
1. 

2. innerhalb sp ezi ell abgesi ch erter Bereich e des Statist isch en Bundesa mtes 
und der st atist isch en Ämter der Länder Zugang zu  Einze langaben ohne 

wenn wirksa me Vorke hrungen zu r Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 
 Statistikregister

Durch führung der Erhebung dienen. In den Datensä tze n mit den  Angaben zu  
den Erhebungsm erkm alen werden diese  Hilfsm erkm ale nach  Absch luss der 

Vollst ändig ke it gelösch t. Angaben zu  den Erhebungsm erkm alen werden so -

Verpflich tungen erforderlich  ist .

einbezo genen Einheiten   so wie der rationellen Aufbereitung und best eht aus 

aufbewahrt werden. Danach  wird si e gelösch t.

jeweilige Betrieb se inen wirtsch aftli ch en Sch werpunkt  hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde

 –
 –
 –
 –

der jeweils si e betreffenden perso nenbezo genen Angaben beantragen oder 

widersp rech en.

Die Betroffenenrech te kö nnen gegenüber jedem zu st ändigen Verant wortlich en 
geltend gemach t werden.

Fragen und Besch werden über die Einhaltung datensch utzr ech tlich er 
 Bestimmungen kö nnen jederze it an die behördlich e Datensch utzb eauftragte 
oder den  behördlich en Datensch utzb eauftragten des ve rantwortlich en st atis-
tisc hen Amtes oder an die jeweils zu st ändige Datensch utza ufsi ch tsb ehörde 

https: //www.st atist ikp ortal.de/de/datensch utz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ansprechperson für Rückfragen 
(freiwillige Angabe 

Name:

11 I–B

Telefon:

E-Mail:

Identnummer 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Nr. des Wirtschaftszweiges (WZ 2008)

Rechtsgrundlagen und weitere recht- 
liche Hinweise entnehmen Sie der  
Unterrichtung nach § 17 Bundesstatis- 
tikgesetz (BStatG) in der beigefügten 
Unterlage.

Erhebung der Investitionen für den Umwelt- 
schutz im Jahr 2022 bei Betrieben

FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN

Telefon:

FÜR IHRE UNTERLAGEN
Telefon:

FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN

Bitte beachten Sie:
Es werden additive und integrierte Umweltschutz- 
investitionen erhoben.
Beim Umweltbereich Klimaschutz wird nicht zwischen 
additiven und integrierten Maßnahmen unterschieden. 
Alle Maßnahmen des Klimaschutzes sind nach dem Verständ-
nis der amtlichen Statistik integrierte Maßnahmen.
Bitte tragen Sie hier die Höhe der Investitionen für den  
Umweltschutz und/oder den Wert der erstmalig  
gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen für  
den Umweltschutz für die gesamte Maßnahme in das  
entsprechende Feld ein.
Bitte beachten Sie, dass Investitionen in die Elektro - 
mobilität im Umweltbereich Luftreinhaltung (als 
 integrierte Maßnahme) anzugeben sind.

Bitte tragen Sie Ihre Angaben nach Hauptzweck der Anlage 
bei dem jeweiligen Umweltbereich in die hierfür vorgesehe-
nen weißen Felder ein. Bitte geben Sie keine Beträge mehr-
fach an.
Beachten Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen die 
Erläuterungen zu 1  bis 14 auf den Seiten 1 bis 3 in der  
separaten Unterlage. 
Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, 
so ist das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im Berichts-
jahr endet. In das Geschäftsjahr sind höchstens 12 Monate 
einzubeziehen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Erhebung der Inve-
stitionen für den Umweltschutz handelt. Nicht einzubeziehen 
sind Gebühren, z. B. für die Abfall- und Abwasserentsorgung, 
 Gebühren für Genehmigungen von Umweltschutzanlagen 
 (soweit die Gebühren nicht aktiviert wurden) oder Beiträge, 
z. B. an Zweckverbände.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse  
und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre aktuellen Angaben haben. 
Zeigen Sie uns bitte hier an, wenn Sie für das Berichtsjahr keine Investitionen für den 
Umweltschutz getätigt haben (Fehlanzeige).
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Nr. des Wirtschaftszweiges ( WZ 2008 )

A  Investitionen in Sachanlagen für den Umweltschutz 2022  1  4

Umweltbereiche
Additiv  2 Integriert  3 Insgesamt

Volle Euro

1 Abfallwirtschaft  ...............................  5 03 04 02

2 Abwasserwirtschaft .......................  6 06 07 05

3 Lärm- und Erschütterungs- 
schutz  ...............................................  7 09 10 08

4 Luftreinhaltung  ...............................  8

4.1 Elektromobilität  ..............................  8 30 29

4.2 Luftreinhaltung  
(ohne Elektromobilität)  .................  8 12 13 11

4.3 Luftreinhaltung (Insgesamt).  .......  8

5 Arten- und Landschaftsschutz  ...  9 15 16 14

6 Schutz und Sanierung von  
Boden, Grund- und Ober- 
flächenwasser  ................................  10 18 19 17

7 Klimaschutz

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der Emission 
von Kyoto-Treibhausgasen  ..........  11 32 20

7.2 Maßnahmen zur Nutzung  
erneuerbarer Energien  .................  12 33 21

7.3 Energieeffizienz steigernde  
Maßnahmen und Energie- 
sparmaßnahmen  ............................  13 34 22

7.4 Klimaschutz (Insgesamt)  ..................

 Summe der Investitionen 
(1–7) zusammen  .................................

Sst 
1–9 Identnummer 

(bei Rückfragen bitte angeben)
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Nr. des Wirtschaftszweiges ( WZ 2008 )

B  Wert der erstmalig gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen für 
  den Umweltschutz 2022, soweit nicht unter Fragebogenteil A gemeldet  1  14

Umweltbereiche
Additiv  2 Integriert  3 Insgesamt

Volle Euro

1–6 Alle Umweltbereiche  
 (ohne Elektromobilität)  ................... 24 25 23

 Elektromobilität  ................................ 36 35

7 Klimaschutz  ......................................  37 26

 Wert der erstmalig gemieteten  
 und gepachteten neuen Sach- 
 anlagen zusammen (1–7)  .............

Sst 
1–9 Identnummer 

(bei Rückfragen bitte angeben)
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Die Erläuterungen zu den Definitionen der Investitionen für 
den Umweltschutz entnehmen Sie 1  bis 3 . Bitte beachten  
Sie die Erläuterungen zu den Umweltbereichen ab 5 .
 Von den Gesamtinvestitionen zählen diejenigen zu den 

Investitionen für den Umweltschutz, die eine Verringerung 
oder Vermeidung von schädlichen Emissionen in die Um-
welt bewirken bzw. den Einsatz von Ressourcen reduzie-
ren. Ob die Investition auf rechtlicher oder freiwilliger Basis 
beruht, ist für die Erhebung nicht von Bedeutung. Diese 
begrenzen oder vermeiden Emissionen, die (potenziell) bei 
einer Produktionstätigkeit entstehen. 
Bei Unternehmen, Betrieben oder fachlichen Unterneh-
mensteilen, deren wirtschaftliche Tätigkeit in dem Bereich 
der … 
... Energieerzeugung liegt, sind Klimaschutzinvestitionen 

im Sinne der Erhebung alle getätigten Investitionen, die 
mit der Erzeugung und Bereitstellung erneuerbarer  
Energien verbunden sind oder der Steigerung der  
Energieeffizienz dienen.

... Abwasser-, Abfallentsorgung oder Beseitigung von  
Umweltverschmutzungen liegt, sind Umweltschutz- 
investitionen im Sinne der Erhebung alle getätigten  
Investitionen, die für die Ausführung der Tätigkeiten  
in diesen Bereichen relevant sind. Ausgenommen  
werden hier lediglich Investitionen in die Verwaltung.

 End-of-Pipe (additive) Umweltschutzmaßnahmen 
sind in der Regel separate, vom übrigen Produktionspro-
zess  getrennte Anlagen. Sie lassen sich eindeutig und 
voll ständig dem Umweltschutz zuordnen. Diese nach-
sorgenden Umweltmaßnahmen beziehen sich grundsätz-
lich auf bereits entstandene Emissionen und reduzieren 
oder  beseitigen diese. Weiter zählen hierzu auch Kon-
troll- und Messsysteme zur Überwachung der (durch die 
Produk tionstätigkeit) entstandenen Emissionen.

 Integrierte Umweltschutzmaßnahmen vermindern  
Umweltbelastungen direkt bei der Leistungserstellung.  
Sie unterteilen sich in ...
... anlageintegrierte Maßnahmen, welche mit dem  

Produktionsprozess verbunden sind und zugleich als 
technische Elemente der Produktionsanlage einzeln 
nachweisbar sind.

... prozessintegrierten Maßnahmen, bei denen der  
gesamte Prozess einer Leistungserstellung im  
Vergleich mit einer herkömmlichen Technik zu einer  
Minderung der Umweltbelastung führt. Einzelne  
Komponenten zur Minderung der Umweltauswirkungen 
sind nicht bestimmbar. 

Bezüglich der Ermittlung anlagenintegrierter Maßnahmen 
empfiehlt es sich bereits in der Phase der Investitionspla-
nung Anlagenkataster zu erstellen, in denen Anlagenteile, 
die dem Umweltschutz dienen, gekennzeichnet sind. Der 
umweltrelevante Anteil prozessintegrierter Maßnahmen 
lässt sich durch die zusätzlichen Aufwendungen im Ver-
gleich zu einer Anlage ohne diese positiven Umweltaus-
wirkungen bestimmen. 

 In den Fällen, in denen keine exakten Angaben zur Höhe 
der integrierten Umweltschutzinvestitionen ermittelt werden 
können, sind qualifizierte Schätzungen möglich.

4  Als Investitionen in Sachanlagen für den Umweltschutz 
gelten ...
... im Geschäftsjahr aktivierte Bruttozugänge, ohne die als 

Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer, an erworbenen 
und selbst erstellten Sachanlagen des Anlagevermögens 
oder Teilen davon, die vollständig oder teilweise dem 
Umweltschutz dienen (Grundstücke ohne eigene Bauten, 
bebaute Grundstücke, Bauten, technische Anlagen und 
Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung).

1

2

3

Erläuterungen zum Fragebogen

Erhebungseinheit
Die Erhebung erstreckt sich auf Betriebe der Abschnitte
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
C Verarbeitendes Gewerbe
D Energieversorgung
E Wasserversorung; Abwasser- und Abfallentsorgung und  

Beseitigung von Umweltverschmutzungen
der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der  
Europäischen Gemeinschaft NACE Rev. 2 und der daraus  
abgeleiteten deutschen Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008 (WZ 2008).
Für WZ B und C
Die Meldung ist für den gesamten Betrieb abzugeben. In die 
Meldung je Betrieb sind also auch einzubeziehen:
– Alle Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe 

auch Verkaufsbüros, die mit dem meldenden Betrieb ört-
lich verbunden sind oder in dessen Nähe liegen sowie alle 
Betriebsteile, die nicht zum Verarbeitenden Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden gehören, 

wie z. B. baugewerbliche Abteilungen, Handelsabteilungen, 
Transportabteilungen, landwirtschaftliche Betriebsteile, 
Sozialeinrichtungen des Betriebes,

– Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem 
Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch nicht in 
dessen Nähe liegen und

– örtlich getrennte Hauptverwaltungen.
Für WZ D und E
Einheiten, die Energie und/oder Wasser erzeugen/gewinnen 
und verteilen, Abwasser oder Abfall entsorgen oder Umwelt-
verschmutzungen beseitigen, haben eine eigene Betriebs-
meldung abzugeben, sofern mindestens eine vollbeschäftigte 
Person ständig für diese Einheit tätig ist. Die übrigen Einheiten 
können zu einer Betriebsmeldung zusammengefasst werden.
Die folgenden Definitionen der Investitionen in Sachan-
lagen für den Umweltschutz wie auch der additiven („End-
of-Pipe“) und integrierten Umweltschutzinvestitionen folgen im 
Wesentlichen den Kapiteln 3 und 4 der VDI-Richtlinie 3800 
„Ermittlung der Aufwendungen für Maßnahmen zum betrieb-
lichen Umweltschutz“ vom Dezember 2001. 

Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz 
im Jahr 2022 bei Betrieben 11 I–B
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
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... noch im Bau befindliche Umweltschutzanlagen, sofern in 
der Bilanz aktiviert.

... neu beschaffte Leasinggüter, die beim Leasingnehmer 
zu aktivieren sind
– dazu gehören bei nach HGB bilanzierenden 

Unterneh men alle im Geschäftsjahr nach dem HGB 
aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen, die dem 
Umwelt schutz dienen und beim Leasingnehmer zu 
aktivieren sind.

– für nach dem IFRS bilanzierende Unternehmen 
sind an dieser Stelle nur über Finanzierungsleasing 
beschaffte Anlagegüter anzugeben. Nicht einzube-
ziehen sind die Werte der Nutzungsrechte für über 
Operating-Leasing beschaffte Anlagegüter, auch 
wenn diese in der Bilanz aktiviert wurden. Ob es 
sich jeweils um eine Form von Operating-Leasing oder 
Finanzierungsleasing handelt, kann in der Regel den 
Vertragsunterlagen  zwischen Leasinggeber und Lea-
singnehmer entnommen werden. Im Zweifelsfall liegen 
die Informationen beim Lea singgeber vor, der nach 
IFRS 16 seine Verträge nach Operating-Leasing und 
Finanzierungsleasing klassifi zieren muss.

Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Umweltschutz-
investitionen sind in den von Ihnen zu meldenden Beträgen 
mit anzugeben.

 Abfallwirtschaft
 Die Abfallwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen und 

Maßnahmen zur Sammlung, Beförderung, Behandlung, 
Verwertung, Beseitigung und Vermeidung von Abfällen, 
einschließlich gefährlicher Abfälle und sonstigen Maßnah-
men der Abfallwirtschaft im Sinne des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG).
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Deponien, Zwischenlager, Abfallverbrennungsanlagen, 
Trenn- und Sortieranlagen, Müllpressen, Feuerungsan-
lagen zur Mitverbrennung von Abfällen, Pilotanlagen zur 
Erforschung und Entwicklung von Anlagen und Einrich-
tungen der Abfallwirtschaft.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Prozesse zur Verringerung des Abfallvolumens bei der 
Herstellung von Produkten sowie bei der Behandlung 
von Abfällen, Wiedereinsatz von Abfällen im Produk-
tionsprozess.

 Abwasserwirtschaft
 Die Abwasserwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen 

und Maßnahmen, die zur Verminderung der Abwassermen-
ge bzw. Abwasserfracht (Verringerung oder Beseitigung 
von Feststoffen und gelösten Stoffen sowie zur Verringe-
rung der Wärmemenge) bestimmt sind. Einzubeziehen sind 
auch Technologien für die Wasserkreislaufführung. Ausge-
nommen ist der Hochwasserschutz.
– Beispiele für additive Maßnahmen  

Kanalisation, Trockenbeete, Abwasser- und Klär-
schlammbehandlungsanlagen, Kühlanlagen für Kühl-  
und Abwasser, Anlagen zur Wasserkreislaufführung. 

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Geschlossene Prozess- und Kühlwasserkreisläufe, ge-
schlossene Wasserreinigungssysteme, Einführung von 
Luftkühlungssystemen anstelle von Kühlwassersyste-
men, Deionisation von Prozesswasser zur Reduktion  
der Chemikalienkonzentration, technische Umstellung 
auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht wasser-
gefährdend sind.

 Lärm- und Erschütterungsschutz
 Dem Lärm- und Erschütterungsschutz dienen Anlagen, 

Einrichtungen und Maßnahmen, die Geräusche verrin-

 gern oder vermeiden sowie deren Ausbreitung verhin-
dern. Einzubeziehen sind auch Maßnahmen zum Schutz 
vor  Erschütterungen. Ausgenommen ist der Lärm- und 
 Erschütterungsschutz, der dem Arbeitsschutz dient.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Lärmschutzwände, -mauern, -wälle, Schwingungsisolie-
rung und Sonderfundamente bei technischen Anlagen 
und Maschinen, Schallschleusen, separate Sachanlagen 
für Messung, Kontrolle, Analyse u. Ä.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Ausrüstungs- und Maschinenteile zur Vermeidung von 
Lärm und Schwingungen; Kessel, Feuerungen, Brenner 
oder Komponenten mit niedrigen Lärmemissionen.

 Luftreinhaltung
 Der Luftreinhaltung dienen Anlagen, Einrichtungen und 

Maßnahmen zur Beseitigung, Verringerung oder Vermei-
dung von luftfremden Stoffen (Rauch, Ruß, (Fein-)Staub, 
Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe) in Abgas 
und Abluft (ohne Treibhausgase). Zur Luftreinhaltung 
zählen auch Maßnahmen der Elektromobilität. Die Elektro-
mobilität umfasst Kraftfahrzeuge, deren Antriebstechnik 
auf Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen basiert. Als 
Kraftfahrzeug sind ausschließlich Pkw, Lkw und Busse zu 
berücksichtigen. Des Weiteren zählt dazu die Infrastruktur, 
z. B. Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie 
Wasserstofftankstellen. Ausgenommen sind Produktions-
anlagen im Zusammenhang mit Elektromobilität und Maß-
nahmen, die dem Arbeitsschutz dienen.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Entstaubungs-, Entschwefelungs- und Entstickungs-
anlagen, Anlagen zur Verminderung der Emission von 
Gerüchen oder Kohlenwasserstoffen, nachgeschaltete 
Kondensationsvorrichtungen, Abluftfilter.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Pkw, Busse, Lkw mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoff-
antrieb, Katalysatoren, katalytische NOx-Reiniger, Nied-
rig-NOx-Brenner, umweltfreundlichere Kompressoren, 
computergesteuerte optimierte Feuerungsanlagen, anla-
geninterne Systeme zur internen Vermeidung bzw. Rück-
führung von Rauchgasen (z. B. Katalysator), luftdichte 
Förderbänder.

 Alle Investitionen in Elektromobilität sind nach dem Ver-
ständnis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen. 

 Arten- und Landschaftsschutz
 Der Arten- und Landschaftsschutz umfasst Maßnahmen, 

die auf den Schutz und die Wiederansiedlung von Tier- und 
Pflanzenarten, den Schutz und die Wiederherstellung von 
Ökosystemen und Lebensräumen sowie den Schutz und 
die Wiederherstellung von natürlichen und seminatürlichen 
Landschaften abzielen. Ausgenommen sind Maßnahmen, 
die dem Landschaftsgartenbau zuzuordnen sind.
– Beispiele für additive Maßnahmen 

Befestigungen, Schutzsysteme für Wildtiere wie Wildtier-
brücken, -zäune etc., Biotopgestaltung, Ausgleichsmaß-
nahmen (z. B. Bepflanzungen).

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Präventionsmaßnahmen für Natur und Landschaft.

 Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und  
Oberflächenwasser

 Den Schutz und die Sanierung von Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser umfassen Anlagen, Einrichtungen 
und Maßnahmen, welche darauf abzielen, das Eindringen 
von Schadstoffen zu verhindern, Böden und Gewässer 
zu reinigen und den Boden vor Erosion und anderweitiger 
physischer Degradation sowie vor Versalzung zu schützen. 
Hierzu zählt auch die Überwachung und Kontrolle der  
Boden- und Grundwasserverschmutzung.
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– Beispiele für additive Maßnahmen 
Anlagen und Einrichtungen zur Abdichtung oder zur  
Behandlung kontaminierter Böden, Sicherheitsvor-
richtungen für den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen.

– Beispiele für integrierte Maßnahmen 
Einrichtungen zur Einschränkung der Grundwasser-
nutzung wie z. B.
– Pumpen, die für den Betrieb von Anlagen mit einer  

geringeren Grundwasserentnahme auskommen.
– Anlagen zur Gebäudekühlung und -heizung oder zur 

Kühlung von Industrieanlagen mittels Grundwasser-
entnahme, beispielsweise Grundwasser-Geothermie-
anlagen: Wenn diese Anlagen durch bessere Kom-
pressoren und Leitungen mit geringerem Durchmesser 
weniger Grundwasser abpumpen, wäre das eine Maß-
nahme für den Umweltschutz.

 Austausch von PCB-haltigen Elektrokabeln, Verzicht auf 
Hochspannung in Ölkabeln, Überfüllschutz für Container.

Klimaschutz
Dem Klimaschutz dienen Anlagen, Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Emission 
von Treibhausgasen (nach Kyoto-Protokoll: Kohlendioxid, 
Methan, Distickstoffoxid, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid, 
Stickstofftrifluorid). Zum Klimaschutz gehören Maßnahmen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen 
zum Einsparen von Energie oder zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz.

 Alle Investitionen in Klimaschutz sind nach dem Verständ-
nis der amtlichen Statistiken integrierte Maßnahmen.

 Zwischen den folgenden drei Bereichen wird unter - 
 schieden:
 Vermeidung und Verminderung der Emission von 

Treibhausgasen nach Kyoto-Protokoll:
– Kohlendioxid (CO²), 
– Methan (CH4), 
– Distickstoffoxid (N²O), 
– teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), 
– vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), 
– Schwefelhexafluorid (SF6), 
– Stickstofftrifluorid (NF³),
– Ersatz von herkömmlichen Klima- und Kälteanlagen 

durch Anlagen mit halogenfreien Kältemitteln, 
– Umstellung auf halogenfreie Treibmittel und 
– allgemeiner Verzicht auf den Einsatz von Klimagasen  

in Produktionsprozessen.

 Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B.
– Wasserkraft (einschließlich der Wellen-, Gezeiten- und 

Strömungsenergie), 
– Windenergie, 
– solare Strahlungsenergie, 
– Geothermie,
– Energie aus Biomasse (einschließlich Nutzung von Bio-, 

Deponie- und Klärgas sowie aus dem biologisch abbau-
baren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie) 
und

– Technologien zur Speicherung von erneuerbaren  
Energien.

13 Steigerung der Energieeffizienz bzw. Energiespar- 
maßnahmen wie z. B.
– Wärmetauscher (Wärmerückgewinnung),
– Wärmepumpen,
– Kraft-Wärme-Kopplung,
– Wärmedämmung von Anlagen und  

Produktionsgebäuden,
– Austausch der Heizungs- und Wärmetechnik durch  

umweltverträglichere oder alternative Techniken und
– effiziente Netze.

 Bei Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz 
im Falle von Hochöfen und Kraftwerksneubauten ist 
nur der Teilbetrag der Investition zu berücksichtigen, der 
auf die Steigerung der Energieeffizienz gegenüber einer 
verfügbaren Vergleichsanlage bezogen ist. Über Ver-
gleichsrechnungen kann ermittelt werden, wie viel besser 
der Wirkungsgrad der neuen Anlage im Vergleich zum 
Durchschnitt ist. Dieser Teil ist monetär zu schätzen und 
als Klimaschutzinvestition anzugeben. 

 Erstmalig gemietete und gepachtete neue  
Sachanlagen

 Zu den geleasten oder über andere Formen der Anlagen-
miete bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere Ge-
bäude (einschließlich Parkplätze) sowie Maschinen und 
maschinelle Anlagen. 

 Anzugeben ist hier der Wert (ohne Umsatzsteuer) der im 
Geschäftsjahr z. B. von Leasing firmen, vom Hersteller 
direkt oder von Unternehmen der gleichen Unternehmens-
gruppe (z. B. Besitzgesellschaften) über mittel- oder langfri-
stige Leasing-, Miet- bzw. Pachtver träge neu gemieteten 
und gepachteten neuen Sachanlagen (einschließlich 
 Ersatzbeschaffungen im Rahmen laufender Leasingver-
träge), soweit sie nicht beim Leasingnehmer  ak tiviert 
sind (vgl. 4 ). Bitte hier keine Jahresmieten oder den 
 Bestand angeben, sondern die Zugänge.

 Nach IFRS bilanzierende Unternehmen geben hier zusätz-
lich die Werte der Nutzungsrechte für neu über Opera-
ting-Leasing beschaffte Anlagegüter an, unabhängig 
davon wo diese bilanziert wurden. Zur Abgrenzung von 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing vgl. 4  dieser 
Erläute rungen. 
Einzubeziehen sind an dieser Stelle nur solche Sachan-
lagen, die dem Umweltschutz dienen. Dazu zählt auch das 
Leasing von Anlagen im Zusammenhang mit alternativer 
Antriebs- und Steuerungstechnik (die sogenannte Elektro-
mobilität). Die Elektromobilität umfasst Kraftfahrzeuge, 
deren Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder Brenn-
stoffzellen basiert. Als Kraftfahrzeug sind ausschließlich 
Pkw, Lkw und Busse zu berücksichtigen. Des Weiteren 
zählt dazu die Infrastruktur, z. B. Ladestationen für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen. Bei 
Elektromobilität ist der Wert des Bruttolistenpreises (ohne 
Umsatzsteuer) für das geleaste Kraftfahrzeug bzw. für die 
Ladestation anzusetzen.

 Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer 
von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Unternehmen ein zeitweises Nutzungsrecht (z. B. 
an wenigen Tagen im Monat) eingeräumt wurde, sowie die 
Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbe-
bauten Grundstücken. Liegt der Wert nicht vor, genügen 
sorgfältige Schätzungen
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1 Den Wortlaut der nationalen Rech tsvo rsch riften in der jeweils geltenden Fassu ng finden Sie  
unter https: //www.gese tze -im-internet.de/.

und nach  
2

https: //eur-lex. europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

und Betrieben des Produzi erenden Gewerbes mit Ausn ahme des Baugewer-

rech tlich er Berich tsp flich ten. 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

 Inhaberinnen/Inhaber oder Leitungen der genannten  Betriebe ausku nfts-
pflich tig.

ihre  Meldungen auf elekt ronisch em Weg an die st atist isch en Ämter zu  über-
mitteln.  Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-
ten Online-Verfahren zu  nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der  Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 

-

Höhe vo n weniger als 800000 Euro erwirtsch aftet hat.  Gese llsch aften kö nnen 

se llsch aft Beteiligten Exi st enzg ründerinnen/Exi st enzg ründer si nd. 

erteilen. 

geld nach  den  Verwaltungsvo llst recku ngsg ese tze n der Länder angehalten 
werden.
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 –

 –
Form erteilt oder

 –
nutzt . 

Die Ordnungsw idrigke it ka nn mit einer Geldbuße bis zu  fünftause nd Euro 
geahndet  werden.

die  Aufforderung zu r Ausku nftse rteilung ke ine aufsch iebende Wirku ng. 

Die Grundlage für die Verarbeitung der vo n Ihnen freiwillig gemach ten 

willigung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgest ellten Angaben jederze it 

Verantwortlicher
Verantwortlich  für die Verarbeitung Ihrer Daten ist  das für Ihr Bundesl and 

https: //www.
st atist ikp ortal.de/de/st atist isch e-aemter.

Geheimhaltung

dürfen Einze langaben übermittelt werden.

 –
die mit der Durch führung einer Bundes-  oder europäisch en Statist ik betraut 

 –

https: //
www.st atist ikp ortal.de/de/st atist isch e-aemter.

Bundes-  und Landesb ehörden für die Verwendung gegenüber den gese tz-

dem  Statist isch en Bundesa mt die vo n ihnen erhobenen  Einze langaben für 
Zusatza ufbereitungen des Bundes und für die Erfüllung vo n über- und 
 zw isch enst aatlich en Aufgaben.

desamtes gesp eich ert und genutzt  und nich t an andere Stellen weitergegeben 
werden. Die Organisa tionse inheiten nach  Satz 2 müsse n vo n den mit Voll-

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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 Einrich tungen mit der Aufgabe unabhängiger wisse n sch aftlich er Forsch ung für 
die Durch führung wisse nsch aftlich er Vorhaben 
1. 

2. innerhalb sp ezi ell abgesi ch erter Bereich e des Statist isch en Bundesa mtes 
und der st atist isch en Ämter der Länder Zugang zu  Einze langaben ohne 

wenn wirksa me Vorke hrungen zu r Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 
 Statistikregister

Durch führung der Erhebung dienen. In den Datensä tze n mit den  Angaben 
zu  den Erhebungsm erkm alen werden diese  Hilfsm erkm ale nach  Absch luss 

und Vollständig ke it gelösch t. Angaben zu  den Erhebungsm erkm alen werden 

lich en Verpflich tungen erforderlich ist .

einbezo genen Einheiten   so wie der rationellen Aufbereitung und best eht 

aufbewahrt werden. Danach  wird si e gelösch t. 

jeweilige Betrieb se inen wirtsch aftlich en Sch werpunkt  hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde

 –
 –
 –
 –

der jeweils si e betreffenden perso nenbezo genen Angaben beantragen oder 

widersp rech en.

Die Betroffenenrech te kö nnen gegenüber jedem zu st ändigen Verant wortlich en 
geltend gemach t werden.

Fragen und Besch werden über die Einhaltung datensch utzr ech tlich er 
 Bestimmungen kö nnen jederze it an die behördlich e Datensch utzb eauftragte 
oder den  behördlich en Datensch utzb eauftragten des ve rantwortlich en st atis-
tisc hen Amtes oder an die jeweils zu st ändige Datensch utza ufsi ch tsb ehörde 

https: //www.st atist ikp ortal.de/de/datensch utz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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